
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

5. Aktualisierung 2009 (1. September 2009) 
 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde durch Art. 50 des FGG-Reformgesetzes v. 17. Dezember 2008, 
BGBl. I S. 2586, das durch Art. 8 des Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und 
notariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Ände-
rung sonstiger Vorschriften v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2449, durch Art. 3 des Gesetzes zur Strukturre-
form des Versorgungsausgleichs v. 3. April 2009, BGBl. I S. 700, durch Art. 1 des Gesetzes zur Ände-
rung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts v. 6. Juli 2009, BGBl. I S. 1696, durch Art. 1 
des Dritten Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2286, und durch 
Art. 9 Abs. 7 des Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Berufs-
recht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Änderung sonstiger Vor-
schriften v. 30. Juli 2009, BGBl. I S. 2449, mit Wirkung vom 18. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 55  Zuständigkeit für die Registereintragung 

(1) Die Eintragung eines Vereins der in § 21 
bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei 
dem Amtsgericht zu geschehen, in dessen Bezirk 
der Verein seinen Sitz hat. 

(2) Die Landesregierungen können die Ver-
einssachen durch Rechtsverordnung einem Amts-
gericht für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zu-
weisen. Die Landesregierungen können die Er-
mächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung 
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 
§ 55a Elektronisches Vereinsregister 

(1)-(5) … 
(6) Wird das Vereinsregister in maschineller 

Form als automatisierte Datei geführt, so kann die 
Datenverarbeitung im Auftrag des zuständigen 
Amtsgerichts auf den Anlagen einer anderen staat-
lichen Stelle oder auf den Anlagen einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts vorgenom-
men werden, wenn die ordnungsgemäße Erledi-
gung der Registersachen sichergestellt ist. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Daten 
des bei einem Amtsgericht in maschineller Form 
geführten Vereinsregisters an andere Amtsgerichte 
übermittelt und dort auch zur Einsicht und zur Er-
teilung von Ausdrucken bereitgehalten werden, 
wenn dies der Erleichterung des Rechtsverkehrs 
dient und mit einer rationellen Registerführung 
vereinbar ist; die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung die Ermächtigung auf die Lan-
desjustizverwaltungen übertragen. 

(7) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

neu 
 
§ 55  Zuständigkeit für die Registereintragung 

Die Eintragung eines Vereins der in § 21 be-
zeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem 
Amtsgericht zu geschehen, in dessen Bezirk der 
Verein seinen Sitz hat. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 55a Elektronisches Vereinsregister 

(1)-(5) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

mung des Bundesrates nähere Vorschriften zu 
erlassen über die Einzelheiten der Einrichtung und 
Führung des Vereinsregisters, auch soweit es 
maschinell geführt wird. 
 
§ 112  Selbständiger Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts 

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts den Min-
derjährigen zum selbständigen Betrieb eines Er-
werbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche 
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, 
welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Aus-
genommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der 
Vertreter der Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts bedarf. 

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter 
nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
zurückgenommen werden. 
 
§ 113  Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den 
Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, 
so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäf-
te unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Einge-
hung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung 
der sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden 
Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind 
Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts bedarf. 

(2) … 
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, 

so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm ver-
weigert wird, auf Antrag des Minderjährigen durch 
das Vormundschaftsgericht ersetzt werden. Das 
Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu 
ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt. 

(4) … 
 
§ 204  Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung 

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 
1.-13. … 
14. die Veranlassung der Bekanntgabe des 

erstmaligen Antrags auf Gewährung von 
Prozesskostenhilfe; wird die Bekanntgabe 
demnächst nach der Einreichung des An-
trags veranlasst, so tritt die Hemmung der 
Verjährung bereits mit der Einreichung ein. 

(2)-(3) … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ 112  Selbständiger Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts 

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Ge-
nehmigung des Familiengerichts den Minderjäh-
rigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts, so ist der Minderjährige für solche 
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, 
welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Aus-
genommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der 
Vertreter der Genehmigung des Familiengerichts 
bedarf. 

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter 
nur mit Genehmigung des Familiengerichts zu-
rückgenommen werden. 
 
§ 113  Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den 
Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, 
so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäf-
te unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Einge-
hung oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung 
der sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden 
Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind 
Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmi-
gung des Familiengerichts bedarf. 

(2) (unverändert) 
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, 

so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm ver-
weigert wird, auf Antrag des Minderjährigen durch 
das Familiengericht ersetzt werden. Das Fami-
liengericht hat die Ermächtigung zu ersetzen, 
wenn sie im Interesse des Mündels liegt. 

(4) (unverändert) 
 
§ 204  Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung 

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 
1.-13. (unverändert) 
14. die Veranlassung der Bekanntgabe des 

erstmaligen Antrags auf Gewährung von 
Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskos-
tenhilfe; wird die Bekanntgabe demnächst 
nach der Einreichung des Antrags veran-
lasst, so tritt die Hemmung der Verjährung 
bereits mit der Einreichung ein. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
 
 



 

 

    
 

§ 261  Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung 

(1) Die eidesstattliche Versicherung ist, sofern 
sie nicht vor dem Vollstreckungsgericht abzugeben 
ist, vor dem Amtsgericht des Ortes abzugeben, an 
welchem die Verpflichtung zur Rechnungslegung 
oder zur Vorlegung des Verzeichnisses zu erfüllen 
ist. Hat der Verpflichtete seinen Wohnsitz oder 
seinen Aufenthalt im Inland, so kann er die Versi-
cherung vor dem Amtsgericht des Wohnsitzes 
oder des Aufenthaltsorts abgeben. 

(2) Das Gericht kann eine den Umständen ent-
sprechende Änderung der eidesstattlichen Versi-
cherung beschließen. 

(3) Die Kosten der Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung hat derjenige zu tragen, wel-
cher die Abgabe der Versicherung verlangt. 
 
§ 800  Wirkung der Kraftloserklärung 

Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber 
für kraftlos erklärt, so kann derjenige, welcher das 
Ausschlussurteil erwirkt hat, von dem Aussteller, 
unbeschadet der Befugnis, den Anspruch aus der 
Urkunde geltend zu machen, die Erteilung einer 
neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber an-
stelle der für kraftlos erklärten verlangen. Die Kos-
ten hat er zu tragen und vorzuschießen. 
 
 
§ 887  Aufgebot des Vormerkungsgläubigers 

Ist der Gläubiger, dessen Anspruch durch die 
Vormerkung gesichert ist, unbekannt, so kann er 
im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem 
Recht ausgeschlossen werden, wenn die im 
§ 1170 für die Ausschließung eines Hypotheken-
gläubigers bestimmten Voraussetzungen vorlie-
gen. Mit der Erlassung des Ausschlussurteils er-
lischt die Wirkung der Vormerkung. 
 
 
§ 927  Aufgebotsverfahren 

(1) … 
(2) Derjenige, welcher das Ausschlussurteil er-

wirkt hat, erlangt das Eigentum dadurch, dass er 
sich als Eigentümer in das Grundbuch eintragen 
lässt. 

(3) Ist vor der Erlassung des Ausschlussurteils 
ein Dritter als Eigentümer oder wegen des Eigen-
tums eines Dritten ein Widerspruch gegen die 
Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen worden, 
so wirkt das Urteil nicht gegen den Dritten. 
 
 
 
 

§ 261  Änderung der eidesstattlichen Versiche-
rung; Kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Das Gericht kann eine den Umständen ent-

sprechende Änderung der eidesstattlichen Versi-
cherung beschließen. 

(2) Die Kosten der Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung hat derjenige zu tragen, wel-
cher die Abgabe der Versicherung verlangt. 
 
§ 800  Wirkung der Kraftloserklärung 

Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber 
für kraftlos erklärt, so kann derjenige, welcher den 
Ausschließungsbeschluss erwirkt hat, von dem 
Aussteller, unbeschadet der Befugnis, den An-
spruch aus der Urkunde geltend zu machen, die 
Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf 
den Inhaber anstelle der für kraftlos erklärten ver-
langen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzu-
schießen. 
 
§ 887  Aufgebot des Vormerkungsgläubigers 

Ist der Gläubiger, dessen Anspruch durch die 
Vormerkung gesichert ist, unbekannt, so kann er 
im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem 
Recht ausgeschlossen werden, wenn die im 
§ 1170 für die Ausschließung eines Hypotheken-
gläubigers bestimmten Voraussetzungen vorlie-
gen. Mit der Rechtskraft des Ausschließungs-
beschlusses erlischt die Wirkung der Vormer-
kung. 
 
§ 927  Aufgebotsverfahren 

(1) (unverändert) 
(2) Derjenige, welcher den Ausschließungs-

beschluss erwirkt hat, erlangt das Eigentum da-
durch, dass er sich als Eigentümer in das Grund-
buch eintragen lässt. 

(3) Ist vor dem Erlass des Ausschließungs-
beschlusses ein Dritter als Eigentümer oder we-
gen des Eigentums eines Dritten ein Widerspruch 
gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen 
worden, so wirkt der Ausschließungsbeschluss 
nicht gegen den Dritten. 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1104  Ausschluss unbekannter Berechtigter 
(1) Ist der Berechtigte unbekannt, so kann er im 

Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht 
ausgeschlossen werden, wenn die im § 1170 für 
die Ausschließung eines Hypothekengläubigers 
bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Mit der 
Erlassung des Ausschlussurteils erlischt das Vor-
kaufsrecht. 

(2) … 
 
§ 1170  Ausschluss unbekannter Gläubiger 

(1) … 
(2) Mit der Erlassung des Ausschlussurteils er-

wirbt der Eigentümer die Hypothek. Der dem 
Gläubiger erteilte Hypothekenbrief wird kraftlos. 
 
 
§ 1171  Ausschluss durch Hinterlegung 

(1) Der unbekannte Gläubiger kann im Wege 
des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht auch 
dann ausgeschlossen werden, wenn der Eigentü-
mer zur Befriedigung des Gläubigers oder zur 
Kündigung berechtigt ist und den Betrag der For-
derung für den Gläubiger unter Verzicht auf das 
Recht zur Rücknahme hinterlegt. Die Hinterlegung 
von Zinsen ist nur erforderlich, wenn der Zinssatz 
im Grundbuch eingetragen ist; Zinsen für eine 
frühere Zeit als das vierte Kalenderjahr vor der 
Erlassung des Ausschlussurteils sind nicht zu hin-
terlegen. 

(2) Mit der Erlassung des Ausschlussurteils gilt 
der Gläubiger als befriedigt, sofern nicht nach den 
Vorschriften über die Hinterlegung die Befriedi-
gung schon vorher eingetreten ist. Der dem Gläu-
biger erteilte Hypothekenbrief wird kraftlos. 
 

(3) Das Recht des Gläubigers auf den hinterleg-
ten Betrag erlischt mit dem Ablauf von 30 Jahren 
nach der Erlassung des Ausschlussurteils, wenn 
nicht der Gläubiger sich vorher bei der Hinterle-
gungsstelle meldet; der Hinterleger ist zur Rück-
nahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur 
Rücknahme verzichtet hat. 
 
§ 1313  Aufhebung durch Urteil 
 

Eine Ehe kann nur durch gerichtliches Urteil auf 
Antrag aufgehoben werden. Die Ehe ist mit der 
Rechtskraft des Urteils aufgelöst. Die Vorausset-
zungen, unter denen die Aufhebung begehrt wer-
den kann, ergeben sich aus den folgenden Vor-
schriften. 
 
 
 

§ 1104  Ausschluss unbekannter Berechtigter 
(1) Ist der Berechtigte unbekannt, so kann er im 

Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht 
ausgeschlossen werden, wenn die im § 1170 für 
die Ausschließung eines Hypothekengläubigers 
bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Mit der 
Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses 
erlischt das Vorkaufsrecht. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1170  Ausschluss unbekannter Gläubiger 

(1) (unverändert) 
(2) Mit der Rechtskraft des Ausschließungs-

beschlusses erwirbt der Eigentümer die Hypo-
thek. Der dem Gläubiger erteilte Hypothekenbrief 
wird kraftlos. 
 
§ 1171  Ausschluss durch Hinterlegung 

(1) Der unbekannte Gläubiger kann im Wege 
des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht auch 
dann ausgeschlossen werden, wenn der Eigentü-
mer zur Befriedigung des Gläubigers oder zur 
Kündigung berechtigt ist und den Betrag der For-
derung für den Gläubiger unter Verzicht auf das 
Recht zur Rücknahme hinterlegt. Die Hinterlegung 
von Zinsen ist nur erforderlich, wenn der Zinssatz 
im Grundbuch eingetragen ist; Zinsen für eine 
frühere Zeit als das vierte Kalenderjahr vor der 
Rechtskraft des Ausschließungsbeschlusses 
sind nicht zu hinterlegen. 

(2) Mit der Rechtskraft des Ausschließungs-
beschlusses gilt der Gläubiger als befriedigt, so-
fern nicht nach den Vorschriften über die Hinterle-
gung die Befriedigung schon vorher eingetreten ist. 
Der dem Gläubiger erteilte Hypothekenbrief wird 
kraftlos. 

(3) Das Recht des Gläubigers auf den hinterleg-
ten Betrag erlischt mit dem Ablauf von 30 Jahren 
nach der Rechtskraft des Ausschließungsbe-
schlusses, wenn nicht der Gläubiger sich vorher 
bei der Hinterlegungsstelle meldet; der Hinterleger 
ist zur Rücknahme berechtigt, auch wenn er auf 
das Recht zur Rücknahme verzichtet hat. 
 
§ 1313  Aufhebung durch richterliche Ent-
scheidung 

Eine Ehe kann nur durch richterliche Ent-
scheidung auf Antrag aufgehoben werden. Die 
Ehe ist mit der Rechtskraft der Entscheidung 
aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die 
Aufhebung begehrt werden kann, ergeben sich 
aus den folgenden Vorschriften. 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1318  Folgen der Aufhebung 
(1)-(2) … 
(3) Die §§ 1363 bis 1390 und die §§ 1587 bis 

1587p finden entsprechende Anwendung, soweit 
dies nicht im Hinblick auf die Umstände bei der 
Eheschließung oder bei Verstoß gegen § 1306 im 
Hinblick auf die Belange der dritten Person grob 
unbillig wäre. 

(4) Die Vorschriften der Hausratsverordnung 
finden entsprechende Anwendung; dabei sind die 
Umstände bei der Eheschließung und bei Verstoß 
gegen § 1306 die Belange der dritten Person be-
sonders zu berücksichtigen. 

(5) … 
 
§ 1357  Geschäfte zur Deckung des Lebensbe-
darfs 

(1) … 
(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des 

anderen Ehegatten, Geschäfte mit Wirkung für ihn 
zu besorgen, beschränken oder ausschließen; 
besteht für die Beschränkung oder Ausschließung 
kein ausreichender Grund, so hat das Vormund-
schaftsgericht sie auf Antrag aufzuheben. Dritten 
gegenüber wirkt die Beschränkung oder Aus-
schließung nur nach Maßgabe des § 1412. 

(3) … 
 
§ 1361a  Hausratsverteilung bei Getrenntleben 
 

… 
 
§ 1365  Verfügung über Vermögen im Ganzen 

(1) … 
(2) Entspricht das Rechtsgeschäft den Grund-

sätzen einer ordnungsmäßigen Verwaltung, so 
kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag des 
Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehegatten 
ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden 
Grund verweigert oder durch Krankheit oder Ab-
wesenheit an der Abgabe einer Erklärung verhin-
dert und mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
 
§ 1366  Genehmigung von Verträgen 

(1)-(2) … 
(3) Fordert der Dritte den Ehegatten auf, die er-

forderliche Genehmigung des anderen Ehegatten 
zu beschaffen, so kann dieser sich nur dem Dritten 
gegenüber über die Genehmigung erklären; hat er 
sich bereits vor der Aufforderung seinem Ehegat-
ten gegenüber erklärt, so wird die Erklärung un-
wirksam. Die Genehmigung kann nur innerhalb 
von zwei Wochen seit dem Empfang der Aufforde-
rung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt 
sie als verweigert. Ersetzt das Vormundschaftsge-

§ 1318  Folgen der Aufhebung 
(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die §§ 1363 bis 1390 und 1587 finden ent-

sprechende Anwendung, soweit dies nicht im Hin-
blick auf die Umstände bei der Eheschließung oder 
bei Verstoß gegen § 1306 im Hinblick auf die Be-
lange der dritten Person grob unbillig wäre. 
 

(4) Die §§ 1568a und 1568b finden entspre-
chende Anwendung; dabei sind die Umstände bei 
der Eheschließung und bei Verstoß gegen § 1306 
die Belange der dritten Person besonders zu be-
rücksichtigen. 

(5) (unverändert) 
 
§ 1357  Geschäfte zur Deckung des Lebensbe-
darfs 

(1) (unverändert) 
(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des 

anderen Ehegatten, Geschäfte mit Wirkung für ihn 
zu besorgen, beschränken oder ausschließen; 
besteht für die Beschränkung oder Ausschließung 
kein ausreichender Grund, so hat das Familienge-
richt sie auf Antrag aufzuheben. Dritten gegen-
über wirkt die Beschränkung oder Ausschließung 
nur nach Maßgabe des § 1412. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1361a  Verteilung der Hausratsgegenstände 
bei Getrenntleben 

(aufgehoben) 
 
§ 1365  Verfügung über Vermögen im Ganzen 

(1) (unverändert) 
(2) Entspricht das Rechtsgeschäft den Grund-

sätzen einer ordnungsmäßigen Verwaltung, so 
kann das Familiengericht auf Antrag des Ehegat-
ten die Zustimmung des anderen Ehegatten erset-
zen, wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund 
verweigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit 
an der Abgabe einer Erklärung verhindert und mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
 
§ 1366  Genehmigung von Verträgen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Fordert der Dritte den Ehegatten auf, die er-

forderliche Genehmigung des anderen Ehegatten 
zu beschaffen, so kann dieser sich nur dem Dritten 
gegenüber über die Genehmigung erklären; hat er 
sich bereits vor der Aufforderung seinem Ehegat-
ten gegenüber erklärt, so wird die Erklärung un-
wirksam. Die Genehmigung kann nur innerhalb 
von zwei Wochen seit dem Empfang der Aufforde-
rung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt 
sie als verweigert. Ersetzt das Familiengericht die 



 

 

    
 

richt die Genehmigung, so ist sein Beschluss nur 
wirksam, wenn der Ehegatte ihn dem Dritten in-
nerhalb der zweiwöchigen Frist mitteilt; andernfalls 
gilt die Genehmigung als verweigert. 

(4) … 
 
§ 1369  Verfügungen über Haushaltsgegen-
stände 

(1) … 
(2) Das Vormundschaftsgericht kann auf Antrag 

des Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehe-
gatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichen-
den Grund verweigert oder durch Krankheit oder 
Abwesenheit verhindert ist, eine Erklärung abzu-
geben. 

(3) … 
 
§ 1370  Ersatz von Haushaltsgegenständen 

Haushaltsgegenstände, die anstelle von nicht 
mehr vorhandenen oder wertlos gewordenen Ge-
genständen angeschafft werden, werden Eigentum 
des Ehegatten, dem die nicht mehr vorhandenen 
oder wertlos gewordenen Gegenstände gehört 
haben. 
 
§ 1374  Anfangsvermögen 

(1) Anfangsvermögen ist das Vermögen, das 
einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkei-
ten beim Eintritt des Güterstands gehört; die Ver-
bindlichkeiten können nur bis zur Höhe des Ver-
mögens abgezogen werden. 

(2) … 
 
 
 
§ 1375  Endvermögen 

(1) Endvermögen ist das Vermögen, das einem 
Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei 
der Beendigung des Güterstands gehört. Die Ver-
bindlichkeiten werden, wenn Dritte gemäß § 1390 
in Anspruch genommen werden können, auch 
insoweit abgezogen, als sie die Höhe des Vermö-
gens übersteigen. 

(2) Dem Endvermögen eines Ehegatten wird 
der Betrag hinzugerechnet, um den dieses Vermö-
gen dadurch vermindert ist, dass ein Ehegatte 
nach Eintritt des Güterstands 

1. unentgeltliche Zuwendungen gemacht hat, 
durch die er nicht einer sittlichen Pflicht oder 
einer auf den Anstand zu nehmenden Rück-
sicht entsprochen hat, 

2. Vermögen verschwendet hat oder 
3. Handlungen in der Absicht vorgenommen 

hat, den anderen Ehegatten zu benachteili-
gen. 

Genehmigung, so ist sein Beschluss nur wirksam, 
wenn der Ehegatte ihn dem Dritten innerhalb der 
zweiwöchigen Frist mitteilt; andernfalls gilt die Ge-
nehmigung als verweigert. 

(4) (unverändert) 
 
§ 1369  Verfügungen über Haushaltsgegen-
stände 

(1) (unverändert) 
(2) Das Familiengericht kann auf Antrag des 

Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehegatten 
ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden 
Grund verweigert oder durch Krankheit oder Ab-
wesenheit verhindert ist, eine Erklärung abzuge-
ben. 

(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1374  Anfangsvermögen 

(1) Anfangsvermögen ist das Vermögen, das 
einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkei-
ten beim Eintritt des Güterstands gehört. 

 
 
(2) (unverändert) 
(3) Verbindlichkeiten sind über die Höhe des 

Vermögens hinaus abzuziehen. 
 
§ 1375  Endvermögen 

(1) Endvermögen ist das Vermögen, das einem 
Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei 
der Beendigung des Güterstands gehört. Verbind-
lichkeiten sind über die Höhe des Vermögens 
hinaus abzuziehen. 

 
 
(2) Dem Endvermögen eines Ehegatten wird 

der Betrag hinzugerechnet, um den dieses Vermö-
gen dadurch vermindert ist, dass ein Ehegatte 
nach Eintritt des Güterstands 

6. unentgeltliche Zuwendungen gemacht hat, 
durch die er nicht einer sittlichen Pflicht oder 
einer auf den Anstand zu nehmenden Rück-
sicht entsprochen hat, 

7. Vermögen verschwendet hat oder 
8. Handlungen in der Absicht vorgenommen 

hat, den anderen Ehegatten zu benachteili-
gen. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
(3) … 

 
§ 1378  Ausgleichsforderung 

(1) … 
(2) Die Höhe der Ausgleichsforderung wird 

durch den Wert des Vermögens begrenzt, das 
nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung 
des Güterstands vorhanden ist. 

(3)-(4) … 
 
 
 
 
 
§ 1379  Auskunftspflicht 

(1) Nach der Beendigung des Güterstands ist 
jeder Ehegatte verpflichtet, dem anderen Ehegat-
ten über den Bestand seines Endvermögens Aus-
kunft zu erteilen. Jeder Ehegatte kann verlangen, 
dass er bei der Aufnahme des ihm nach § 260 
vorzulegenden Verzeichnisses zugezogen und 
dass der Wert der Vermögensgegenstände und 
der Verbindlichkeiten ermittelt wird. Er kann auch 
verlangen, dass das Verzeichnis auf seine Kosten 
durch die zuständige Behörde oder durch einen 
zuständigen Beamten oder Notar aufgenommen 
wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Hat ein Ehegatte die Scheidung oder die 

Aufhebung der Ehe beantragt, gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist das Endvermögen eines Ehegatten geringer 
als das Vermögen, das er in der Auskunft zum 
Trennungszeitpunkt angegeben hat, so hat 
dieser Ehegatte darzulegen und zu beweisen, 
dass die Vermögensminderung nicht auf Hand-
lungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 
zurückzuführen ist. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1378  Ausgleichsforderung 

(1) (unverändert) 
(2) Die Höhe der Ausgleichsforderung wird 

durch den Wert des Vermögens begrenzt, das 
nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung 
des Güterstands vorhanden ist. Die sich nach 
Satz 1 ergebende Begrenzung der Ausgleichs-
forderung erhöht sich in den Fällen des § 1375 
Absatz 2 Satz 1 um den dem Endvermögen 
hinzuzurechnenden Betrag. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 1379  Auskunftspflicht 

(1) Ist der Güterstand beendet oder hat ein 
Ehegatte die Scheidung, die Aufhebung der 
Ehe, den vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns 
bei vorzeitiger Aufhebung der Zugewinnge-
meinschaft oder die vorzeitige Aufhebung der 
Zugewinngemeinschaft beantragt, kann jeder 
Ehegatte von dem anderen Ehegatten 

1. Auskunft über das Vermögen zum Zeit-
punkt der Trennung verlangen; 

2. Auskunft über das Vermögen verlangen, 
soweit es für die Berechnung des An-
fangs- und Endvermögens maßgeblich 
ist. 

Auf Anforderung sind Belege vorzulegen. Jeder 
Ehegatte kann verlangen, dass er bei der Aufnah-
me des ihm nach § 260 vorzulegenden Verzeich-
nisses zugezogen und dass der Wert der Vermö-
gensgegenstände und der Verbindlichkeiten ermit-
telt wird. Er kann auch verlangen, dass das Ver-
zeichnis auf seine Kosten durch die zuständige 
Behörde oder durch einen zuständigen Beamten 
oder Notar aufgenommen wird. 

(2) Leben die Ehegatten getrennt, kann jeder 
Ehegatte von dem anderen Ehegatten Auskunft 
über das Vermögen zum Zeitpunkt der Tren-
nung verlangen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1384  Berechnungszeitpunkt bei Scheidung 
 
 
Wird die Ehe geschieden, so tritt für die Be-

rechnung des Zugewinns an die Stelle der Beendi-
gung des Güterstands der Zeitpunkt der Rechts-
hängigkeit des Scheidungsantrags. 
 
 
§ 1385  Vorzeitiger Zugewinnausgleich bei Ge-
trenntleben 

Leben die Ehegatten seit mindestens drei Jah-
ren getrennt, so kann jeder von ihnen auf vorzeiti-
gen Ausgleich des Zugewinns klagen. 
 
§ 1386  Vorzeitiger Zugewinnausgleich in sons-
tigen Fällen 

(1) Ein Ehegatte kann auf vorzeitigen Ausgleich 
des Zugewinns klagen, wenn der andere Ehegatte 
längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflich-
tungen, die sich aus dem ehelichen Verhältnis 
ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat und anzuneh-
men ist, dass er sie auch in Zukunft nicht erfüllen 
wird. 

(2) Ein Ehegatte kann auf vorzeitigen Ausgleich 
des Zugewinns klagen, wenn der andere Ehegatte 

a) ein Rechtsgeschäft der in § 1365 bezeichne-
ten Art ohne die erforderliche Zustimmung 
vorgenommen hat oder 

b) sein Vermögen durch eine der in § 1375 be-
zeichneten Handlungen vermindert hat 

und eine erhebliche Gefährdung der künftigen 
Ausgleichsforderung zu besorgen ist. 

(3) Ein Ehegatte kann auf vorzeitigen Ausgleich 
des Zugewinns klagen, wenn der andere Ehegatte 
sich ohne ausreichenden Grund beharrlich weigert, 
ihn über den Bestand seines Vermögens zu unter-
richten. 
 
 
 
 
§ 1387  Berechnungszeitpunkt bei vorzeitigem 
Ausgleich 
 

Wird auf vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns 
erkannt, so tritt für die Berechnung des Zugewinns 
an die Stelle der Beendigung des Güterstands der 
Zeitpunkt, in dem die Klage auf vorzeitigen Aus-
gleich erhoben ist. 
 
§ 1388  Eintritt der Gütertrennung 

Mit der Rechtskraft des Urteils, durch das auf 
vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns erkannt ist, 
tritt Gütertrennung ein. 

§ 1384  Berechnungszeitpunkt des Zugewinns 
und Höhe der Ausgleichsforderung bei Schei-
dung 

Wird die Ehe geschieden, so tritt für die Be-
rechnung des Zugewinns und für die Höhe der 
Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendi-
gung des Güterstandes der Zeitpunkt der Rechts-
hängigkeit des Scheidungsantrags. 
 
§ 1385  Vorzeitiger Zugewinnausgleich des 
ausgleichsberechtigten Ehegatten bei vorzeiti-
ger Aufhebung der Zugewinngemeinschaft 

Der ausgleichsberechtigte Ehegatte kann 
vorzeitigen Ausgleich des Zugewinns bei vor-
zeitiger Aufhebung der Zugewinngemeinschaft 
verlangen, wenn 

1. die Ehegatten seit mindestens drei Jah-
ren getrennt leben, 

2. Handlungen der in § 1365 oder § 1375 
Absatz 2 bezeichneten Art zu befürchten 
sind und dadurch eine erhebliche Ge-
fährdung der Erfüllung der Ausgleichs-
forderung zu besorgen ist, 

3. der andere Ehegatte längere Zeit hin-
durch die wirtschaftlichen Verpflichtun-
gen, die sich aus dem ehelichen Verhält-
nis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat 
und anzunehmen ist, dass er sie auch in 
Zukunft nicht erfüllen wird, oder 

4. der andere Ehegatte sich ohne ausrei-
chenden Grund beharrlich weigert oder 
sich ohne ausreichenden Grund bis zur 
Erhebung der Klage auf Auskunft beharr-
lich geweigert hat, ihn über den Bestand 
seines Vermögens zu unterrichten. 

 
§ 1386  Vorzeitige Aufhebung der Zugewinn-
gemeinschaft 

Jeder Ehegatte kann unter entsprechender 
Anwendung des § 1385 die vorzeitige Aufhe-
bung der Zugewinngemeinschaft verlangen. 
 
§ 1387  Berechnungszeitpunkt des Zugewinns 
und Höhe der Ausgleichsforderung bei vorzei-
tigem Ausgleich oder vorzeitiger Aufhebung 

In den Fällen der §§ 1385 und 1386 tritt für die 
Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der 
Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendi-
gung des Güterstands der Zeitpunkt, in dem die 
entsprechenden Klagen erhoben sind. 
 
§ 1388  Eintritt der Gütertrennung 

Mit der Rechtskraft der Entscheidung, die die 
Zugewinngemeinschaft aufhebt, tritt Gütertren-
nung ein. 



 

 

    
 

§ 1389  Sicherheitsleistung 
Ist die Klage auf vorzeitigen Ausgleich des Zu-

gewinns erhoben oder der Antrag auf Scheidung 
oder Aufhebung der Ehe gestellt, so kann ein Ehe-
gatte Sicherheitsleistung verlangen, wenn wegen 
des Verhaltens des anderen Ehegatten zu besor-
gen ist, dass seine Rechte auf den künftigen Aus-
gleich des Zugewinns erheblich gefährdet werden. 
 
§ 1390  Ansprüche des Ausgleichsberechtigten 
gegen Dritte 

(1) Soweit einem Ehegatten gemäß § 1378 
Abs. 2 eine Ausgleichsforderung nicht zusteht, weil 
der andere Ehegatte in der Absicht, ihn zu benach-
teiligen, unentgeltliche Zuwendungen an einen 
Dritten gemacht hat, ist der Dritte verpflichtet, das 
Erlangte nach den Vorschriften über die Heraus-
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung an den 
Ehegatten zum Zwecke der Befriedigung wegen 
der ausgefallenen Ausgleichsforderung herauszu-
geben. Der Dritte kann die Herausgabe durch Zah-
lung des fehlenden Betrags abwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)-(3) … 
(4) Ist die Klage auf vorzeitigen Ausgleich des 

Zugewinns erhoben oder der Antrag auf Schei-
dung oder Aufhebung der Ehe gestellt, so kann ein 
Ehegatte von dem Dritten Sicherheitsleistung we-
gen der ihm nach den Absätzen 1 und 2 zustehen-
den Ansprüche verlangen. 
 
§ 1408  Ehevertrag, Vertragsfreiheit 

(1) … 
(2) In einem Ehevertrag können die Ehegatten 

durch eine ausdrückliche Vereinbarung auch den 
Versorgungsausgleich ausschließen. Der Aus-
schluss ist unwirksam, wenn innerhalb eines Jah-
res nach Vertragsschluss Antrag auf Scheidung 
der Ehe gestellt wird. 
 
§ 1411  Eheverträge beschränkt Geschäftsfähi-
ger und Geschäftsunfähiger 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann einen Ehevertrag nur mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters schließen. Dies gilt 
auch für einen Betreuten, soweit für diese Angele-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1390  Ansprüche des Ausgleichsberechtigten 
gegen Dritte 

(1) Der ausgleichsberechtigte Ehegatte kann 
von einem Dritten Ersatz des Wertes einer un-
entgeltlichen Zuwendung des ausgleichspflich-
tigen Ehegatten an den Dritten verlangen, wenn 

1. der ausgleichspflichtige Ehegatte die un-
entgeltliche Zuwendung an den Dritten in 
der Absicht gemacht hat, den aus-
gleichsberechtigten Ehegatten zu be-
nachteiligen und 

2. die Höhe der Ausgleichsforderung den 
Wert des nach Abzug der Verbindlichkei-
ten bei Beendigung des Güterstands 
vorhandenen Vermögens des aus-
gleichspflichtigen Ehegatten übersteigt. 

Der Ersatz des Wertes des Erlangten erfolgt 
nach den Vorschriften über die Herausgabe 
einer ungerechtfertigten Bereicherung. Der 
Dritte kann die Zahlung durch Herausgabe des 
Erlangten abwenden. Der ausgleichspflichtige 
Ehegatte und der Dritte haften als Gesamt-
schuldner. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1408  Ehevertrag, Vertragsfreiheit 

(1) (unverändert) 
(2) Schließen die Ehegatten in einem Ehe-

vertrag Vereinbarungen über den Versor-
gungsausgleich, so sind insoweit die §§ 6 
und 8 des Versorgungsausgleichsgesetzes 
anzuwenden. 
 
 
§ 1411  Eheverträge beschränkt Geschäftsfähi-
ger und Geschäftsunfähiger 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann einen Ehevertrag nur mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters schließen. Dies gilt 
auch für einen Betreuten, soweit für diese Angele-



 

 

    
 

genheit ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist. 
Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund oder 
Betreuer, so ist außer der Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters die Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts erforderlich, wenn der Ausgleich 
des Zugewinns ausgeschlossen oder einge-
schränkt oder wenn Gütergemeinschaft vereinbart 
oder aufgehoben wird. Der gesetzliche Vertreter 
kann für einen in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkten Ehegatten oder einen geschäftsfähigen 
Betreuten keinen Ehevertrag schließen. 
 
 

(2) Für einen geschäftsunfähigen Ehegatten 
schließt der gesetzliche Vertreter den Vertrag; 
Gütergemeinschaft kann er nicht vereinbaren oder 
aufheben. Ist der gesetzliche Vertreter ein Vor-
mund oder Betreuer, so kann er den Vertrag nur 
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
schließen. 
 
 
 
§ 1414  Eintritt der Gütertrennung 

Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Gü-
terstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt Güter-
trennung ein, falls sich nicht aus dem Ehevertrag 
etwas anderes ergibt. Das Gleiche gilt, wenn der 
Ausgleich des Zugewinns oder der Versorgungs-
ausgleich ausgeschlossen oder die Gütergemein-
schaft aufgehoben wird. 
 
§ 1426  Ersetzung der Zustimmung des ande-
ren Ehegatten 

Ist ein Rechtsgeschäft, das nach den §§ 1423, 
1424 nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten 
vorgenommen werden kann, zur ordnungsmäßi-
gen Verwaltung des Gesamtguts erforderlich, so 
kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag die 
Zustimmung des anderen Ehegatten ersetzen, 
wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund ver-
weigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit an 
der Abgabe einer Erklärung verhindert und mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
 
§ 1430  Ersetzung der Zustimmung des Verwal-
ters 

Verweigert der Ehegatte, der das Gesamtgut ver-
waltet, ohne ausreichenden Grund die Zustimmung zu 
einem Rechtsgeschäft, das der andere Ehegatte zur 
ordnungsmäßigen Besorgung seiner persönlichen 
Angelegenheiten vornehmen muss, aber ohne diese 
Zustimmung nicht mit Wirkung für das Gesamtgut 
vornehmen kann, so kann das Vormundschaftsgericht 
die Zustimmung auf Antrag ersetzen. 

genheit ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist. 
Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so ist 
außer der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
die Genehmigung des Familiengerichts erforder-
lich, wenn der Ausgleich des Zugewinns ausge-
schlossen oder eingeschränkt oder wenn Güter-
gemeinschaft vereinbart oder aufgehoben wird; ist 
der gesetzliche Vertreter ein Betreuer, ist die 
Genehmigung des Betreuungsgerichts erfor-
derlich. Der gesetzliche Vertreter kann für einen in 
der Geschäftsfähigkeit beschränkten Ehegatten 
oder einen geschäftsfähigen Betreuten keinen 
Ehevertrag schließen. 

(2) Für einen geschäftsunfähigen Ehegatten 
schließt der gesetzliche Vertreter den Vertrag; 
Gütergemeinschaft kann er nicht vereinbaren oder 
aufheben. Ist der gesetzliche Vertreter ein Vor-
mund, so kann er den Vertrag nur mit Genehmi-
gung des Familiengerichts schließen; ist der 
gesetzliche Vertreter ein Betreuer, ist die Ge-
nehmigung des Betreuungsgerichts erforder-
lich. 
 
§ 1414  Eintritt der Gütertrennung 

Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Gü-
terstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt Güter-
trennung ein, falls sich nicht aus dem Ehevertrag 
etwas anderes ergibt. Das Gleiche gilt, wenn der 
Ausgleich des Zugewinns ausgeschlossen oder 
die Gütergemeinschaft aufgehoben wird. 
 
 
§ 1426  Ersetzung der Zustimmung des ande-
ren Ehegatten 

Ist ein Rechtsgeschäft, das nach den §§ 1423, 
1424 nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten 
vorgenommen werden kann, zur ordnungsmäßi-
gen Verwaltung des Gesamtguts erforderlich, so 
kann das Familiengericht auf Antrag die Zustim-
mung des anderen Ehegatten ersetzen, wenn die-
ser sie ohne ausreichenden Grund verweigert oder 
durch Krankheit oder Abwesenheit an der Abgabe 
einer Erklärung verhindert und mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist. 
 
§ 1430  Ersetzung der Zustimmung des Verwal-
ters 

Verweigert der Ehegatte, der das Gesamtgut ver-
waltet, ohne ausreichenden Grund die Zustimmung zu 
einem Rechtsgeschäft, das der andere Ehegatte zur 
ordnungsmäßigen Besorgung seiner persönlichen 
Angelegenheiten vornehmen muss, aber ohne diese 
Zustimmung nicht mit Wirkung für das Gesamtgut 
vornehmen kann, so kann das Familiengericht die 
Zustimmung auf Antrag ersetzen. 



 

 

    
 

§ 1449  Wirkung des Aufhebungsurteils 
 
(1) Mit der Rechtskraft des Urteils ist die Güter-

gemeinschaft aufgehoben; für die Zukunft gilt Gü-
tertrennung. 

(2) … 
 
§ 1452  Ersetzung der Zustimmung 

(1) Ist zur ordnungsmäßigen Verwaltung des 
Gesamtguts die Vornahme eines Rechtsgeschäfts 
oder die Führung eines Rechtsstreits erforderlich, 
so kann das Vormundschaftsgericht auf Antrag 
eines Ehegatten die Zustimmung des anderen 
Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausrei-
chenden Grund verweigert. 

(2) … 
 
§ 1470  Wirkung des Aufhebungsurteils 

 
(1) Mit der Rechtskraft des Urteils ist die Güter-

gemeinschaft aufgehoben; für die Zukunft gilt Gü-
tertrennung. 

(2) … 
 
§ 1479  Auseinandersetzung nach Aufhe-
bungsurteil 

Wird die Gütergemeinschaft auf Grund der 
§§ 1447, 1448 oder des § 1469 durch Urteil aufge-
hoben, so kann der Ehegatte, der das Urteil erwirkt 
hat, verlangen, dass die Auseinandersetzung so 
erfolgt, wie wenn der Anspruch auf Auseinander-
setzung in dem Zeitpunkt rechtshängig geworden 
wäre, in dem die Klage auf Aufhebung der Güter-
gemeinschaft erhoben ist. 
 
 
§ 1484  Ablehnung der fortgesetzten Güterge-
meinschaft 

(1) … 
(2) Auf die Ablehnung finden die für die Aus-

schlagung einer Erbschaft geltenden Vorschriften 
der §§ 1943 bis 1947, 1950, 1952, 1954 bis 1957, 
1959 entsprechende Anwendung. Steht der über-
lebende Ehegatte unter elterlicher Sorge oder un-
ter Vormundschaft, so ist zur Ablehnung die Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts erforder-
lich. Dies gilt auch für die Ablehnung durch den 
Betreuer des überlebenden Ehegatten. 

 
(3) … 

 
 
 
 
 

§ 1449  Wirkung der richterlichen Aufhebungs-
entscheidung 

(1) Mit der Rechtskraft der richterlichen Ent-
scheidung ist die Gütergemeinschaft aufgehoben; 
für die Zukunft gilt Gütertrennung. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1452  Ersetzung der Zustimmung 

(1) Ist zur ordnungsmäßigen Verwaltung des 
Gesamtguts die Vornahme eines Rechtsgeschäfts 
oder die Führung eines Rechtsstreits erforderlich, 
so kann das Familiengericht auf Antrag eines 
Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehegatten 
ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden 
Grund verweigert. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1470  Wirkung der richterlichen Aufhebungs-
entscheidung 

(1) Mit der Rechtskraft der richterlichen Ent-
scheidung ist die Gütergemeinschaft aufgehoben; 
für die Zukunft gilt Gütertrennung. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1479  Auseinandersetzung nach richterlicher 
Aufhebungsentscheidung 

Wird die Gütergemeinschaft auf Grund der 
§§ 1447, 1448 oder des § 1469 durch richterliche 
Entscheidung aufgehoben, so kann der Ehegatte, 
der die richterliche Entscheidung erwirkt hat, 
verlangen, dass die Auseinandersetzung so er-
folgt, wie wenn der Anspruch auf Auseinanderset-
zung in dem Zeitpunkt rechtshängig geworden 
wäre, in dem die Klage auf Aufhebung der Güter-
gemeinschaft erhoben ist. 
 
§ 1484  Ablehnung der fortgesetzten Güterge-
meinschaft 

(1) (unverändert) 
(2) Auf die Ablehnung finden die für die Aus-

schlagung einer Erbschaft geltenden Vorschriften 
der §§ 1943 bis 1947, 1950, 1952, 1954 bis 1957, 
1959 entsprechende Anwendung. Steht der über-
lebende Ehegatte unter elterlicher Sorge oder un-
ter Vormundschaft, so ist zur Ablehnung die Ge-
nehmigung des Familiengerichts erforderlich. Bei 
einer Ablehnung durch den Betreuer des über-
lebenden Ehegatten ist die Genehmigung des 
Betreuungsgerichts erforderlich. 

(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1491  Verzicht eines Abkömmlings 
(1)-(2) … 
(3) Steht der Abkömmling unter elterlicher Sor-

ge oder unter Vormundschaft, so ist zu dem Ver-
zicht die Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts erforderlich. Dies gilt auch für den Verzicht 
durch den Betreuer des Abkömmlings. 

 
(4) … 

 
§ 1492  Aufhebung durch den überlebenden 
Ehegatten 

(1) Der überlebende Ehegatte kann die fortge-
setzte Gütergemeinschaft jederzeit aufheben. Die 
Aufhebung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 
für den Nachlass des verstorbenen Ehegatten 
zuständigen Gericht; die Erklärung ist in öffentlich 
beglaubigter Form abzugeben. Das Nachlassge-
richt soll die Erklärung den anteilsberechtigten 
Abkömmlingen und, wenn der überlebende Ehe-
gatte gesetzlicher Vertreter eines der Abkömmlin-
ge ist, dem Vormundschaftsgericht mitteilen. 

 
(2) … 
(3) Steht der überlebende Ehegatte unter elter-

licher Sorge oder unter Vormundschaft, so ist zu 
der Aufhebung die Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts erforderlich. Dies gilt auch für die 
Aufhebung durch den Betreuer des überlebenden 
Ehegatten. 
 
 
§ 1493  Wiederverheiratung oder Begründung 
einer Lebenspartnerschaft des überlebenden 
Ehegatten 

(1) … 
(2) Der überlebende Ehegatte hat, wenn ein an-

teilsberechtigter Abkömmling minderjährig ist, die 
Absicht der Wiederverheiratung dem Vormund-
schaftsgericht anzuzeigen, ein Verzeichnis des 
Gesamtguts einzureichen, die Gütergemeinschaft 
aufzuheben und die Auseinandersetzung herbeizu-
führen. Dies gilt auch, wenn die Sorge für das 
Vermögen eines anteilsberechtigten Abkömmlings 
zum Aufgabenkreis eines Betreuers gehört. Das 
Vormundschaftsgericht kann gestatten, dass die 
Aufhebung der Gütergemeinschaft bis zur Ehe-
schließung unterbleibt und dass die Auseinander-
setzung erst später erfolgt. 

(3) Das Standesamt, bei dem die Eheschlie-
ßung angemeldet worden ist, teilt dem Vormund-
schaftsgericht die Anmeldung mit. 
 
 
 

§ 1491  Verzicht eines Abkömmlings 
(1)-(2) (unverändert) 
(3) Steht der Abkömmling unter elterlicher Sor-

ge oder unter Vormundschaft, so ist zu dem Ver-
zicht die Genehmigung des Familiengerichts 
erforderlich. Bei einem Verzicht durch den Be-
treuer des Abkömmlings ist die Genehmigung 
des Betreuungsgerichts erforderlich. 

(4) (unverändert) 
 
§ 1492  Aufhebung durch den überlebenden 
Ehegatten 

(1) Der überlebende Ehegatte kann die fortge-
setzte Gütergemeinschaft jederzeit aufheben. Die 
Aufhebung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 
für den Nachlass des verstorbenen Ehegatten 
zuständigen Gericht; die Erklärung ist in öffentlich 
beglaubigter Form abzugeben. Das Nachlassge-
richt soll die Erklärung den anteilsberechtigten 
Abkömmlingen und, wenn der überlebende Ehe-
gatte gesetzlicher Vertreter eines der Abkömmlin-
ge ist, dem Familiengericht, wenn eine Betreu-
ung besteht, dem Betreuungsgericht mitteilen. 

(2) (unverändert) 
(3) Steht der überlebende Ehegatte unter elter-

licher Sorge oder unter Vormundschaft, so ist zu 
der Aufhebung die Genehmigung des Familienge-
richts erforderlich. Bei einer Aufhebung durch 
den Betreuer des überlebenden Ehegatten ist 
die Genehmigung des Betreuungsgerichts er-
forderlich. 
 
§ 1493  Wiederverheiratung oder Begründung 
einer Lebenspartnerschaft des überlebenden 
Ehegatten 

(1) (unverändert) 
(2) Der überlebende Ehegatte hat, wenn ein an-

teilsberechtigter Abkömmling minderjährig ist, die 
Absicht der Wiederverheiratung dem Familienge-
richt anzuzeigen, ein Verzeichnis des Gesamtguts 
einzureichen, die Gütergemeinschaft aufzuheben 
und die Auseinandersetzung herbeizuführen. Das 
Familiengericht kann gestatten, dass die Aufhe-
bung der Gütergemeinschaft bis zur Eheschlie-
ßung unterbleibt und dass die Auseinandersetzung 
erst später erfolgt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch, wenn die Sorge für das Vermögen eines 
anteilsberechtigten Abkömmlings zum Aufga-
benkreis eines Betreuers gehört; in diesem Fall 
tritt an die Stelle des Familiengerichts das Be-
treuungsgericht. 

(3) Das Standesamt, bei dem die Eheschlie-
ßung angemeldet worden ist, teilt dem Familien-
gericht die Anmeldung mit. 
 



 

 

    
 

§ 1496  Wirkung des Aufhebungsurteils 
 
Die Aufhebung der fortgesetzten Gütergemein-

schaft tritt in den Fällen des § 1495 mit der 
Rechtskraft des Urteils ein. Sie tritt für alle Ab-
kömmlinge ein, auch wenn das Urteil auf die Klage 
eines der Abkömmlinge ergangen ist. 
 
 
§ 1564  Scheidung durch Urteil 

 
Eine Ehe kann nur durch gerichtliches Urteil auf 

Antrag eines oder beider Ehegatten geschieden 
werden. Die Ehe ist mit der Rechtskraft des Urteils 
aufgelöst. Die Voraussetzungen, unter denen die 
Scheidung begehrt werden kann, ergeben sich aus 
den folgenden Vorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1496  Wirkung der richterlichen Aufhebungs-
entscheidung 

Die Aufhebung der fortgesetzten Gütergemein-
schaft tritt in den Fällen des § 1495 mit der 
Rechtskraft der richterlichen Entscheidung ein. 
Sie tritt für alle Abkömmlinge ein, auch wenn die 
richterliche Entscheidung auf die Klage eines 
der Abkömmlinge ergangen ist. 
 
§ 1564  Scheidung durch richterliche Entschei-
dung 

Eine Ehe kann nur durch richterliche Ent-
scheidung auf Antrag eines oder beider Ehegat-
ten geschieden werden. Die Ehe ist mit der 
Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Die Vo-
raussetzungen, unter denen die Scheidung be-
gehrt werden kann, ergeben sich aus den folgen-
den Vorschriften. 
 
 

(Buch 4  Familienrecht) 
(Abschnitt 1  Bürgerliche Ehe) 

(Titel 7  Scheidung der Ehe) 
 

Untertitel 1a 
Behandlung der Ehewohnung und der  
Haushaltsgegenstände anlässlich der  

Scheidung 
 
§ 1568a  Ehewohnung 

(1) Ein Ehegatte kann verlangen, dass ihm 
der andere Ehegatte anlässlich der Scheidung 
die Ehewohnung überlässt, wenn er auf deren 
Nutzung unter Berücksichtigung des Wohls der 
im Haushalt lebenden Kinder und der Lebens-
verhältnisse der Ehegatten in stärkerem Maße 
angewiesen ist als der andere Ehegatte oder 
die Überlassung aus anderen Gründen der Bil-
ligkeit entspricht. 

(2) Ist einer der Ehegatten allein oder ge-
meinsam mit einem Dritten Eigentümer des 
Grundstücks, auf dem sich die Ehewohnung 
befindet, oder steht einem Ehegatten allein 
oder gemeinsam mit einem Dritten ein Nieß-
brauch, das Erbbaurecht oder ein dingliches 
Wohnrecht an dem Grundstück zu, so kann der 
andere Ehegatte die Überlassung nur verlan-
gen, wenn dies notwendig ist, um eine unbillige 
Härte zu vermeiden. Entsprechendes gilt für 
das Wohnungseigentum und das Dauerwohn-
recht. 

(3) Der Ehegatte, dem die Wohnung über-
lassen wird, tritt 

 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. zum Zeitpunkt des Zugangs der Mittei-
lung der Ehegatten über die Überlassung 
an den Vermieter oder 

2. mit Rechtskraft der Endentscheidung im 
Wohnungszuweisungsverfahren 

an Stelle des zur Überlassung verpflichteten 
Ehegatten in ein von diesem eingegangenes 
Mietverhältnis ein oder setzt ein von beiden 
eingegangenes Mietverhältnis allein fort. § 563 
Absatz 4 gilt entsprechend. 

(4) Ein Ehegatte kann die Begründung eines 
Mietverhältnisses über eine Wohnung, die die 
Ehegatten auf Grund eines Dienst- oder Ar-
beitsverhältnisses innehaben, das zwischen 
einem von ihnen und einem Dritten besteht, 
nur verlangen, wenn der Dritte einverstanden 
oder dies notwendig ist, um eine schwere Härte 
zu vermeiden. 

(5) Besteht kein Mietverhältnis über die 
Ehewohnung, so kann sowohl der Ehegatte, 
der Anspruch auf deren Überlassung hat, als 
auch die zur Vermietung berechtigte Person 
die Begründung eines Mietverhältnisses zu 
ortsüblichen Bedingungen verlangen. Unter 
den Voraussetzungen des § 575 Absatz 1 oder 
wenn die Begründung eines unbefristeten 
Mietverhältnisses unter Würdigung der berech-
tigten Interessen des Vermieters unbillig ist, 
kann der Vermieter eine angemessene Befris-
tung des Mietverhältnisses verlangen. Kommt 
eine Einigung über die Höhe der Miete nicht 
zustande, kann der Vermieter eine angemesse-
ne Miete, im Zweifel die ortsübliche Ver-
gleichsmiete, verlangen. 

(6) In den Fällen der Absätze 3 und 5 erlischt 
der Anspruch auf Eintritt in ein Mietverhältnis 
oder auf seine Begründung ein Jahr nach 
Rechtskraft der Endentscheidung in der Schei-
dungssache, wenn er nicht vorher rechtshän-
gig gemacht worden ist. 
 
§ 1568b  Haushaltsgegenstände 

(1) Jeder Ehegatte kann verlangen, dass ihm 
der andere Ehegatte anlässlich der Scheidung 
die im gemeinsamen Eigentum stehenden 
Haushaltsgegenstände überlässt und übereig-
net, wenn er auf deren Nutzung unter Berück-
sichtigung des Wohls der im Haushalt leben-
den Kinder und der Lebensverhältnisse der 
Ehegatten in stärkerem Maße angewiesen ist 
als der andere Ehegatte oder dies aus anderen 
Gründen der Billigkeit entspricht. 

(2) Haushaltsgegenstände, die während der 
Ehe für den gemeinsamen Haushalt ange-
schafft wurden, gelten für die Verteilung als 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

(Buch 4  Familienrecht) 
(Abschnitt 1  Bürgerliche Ehe) 

(Titel 7  Scheidung der Ehe) 
 

Untertitel 3 
Versorgungsausgleich 

 
Kapitel 1 

Grundsatz 
 
§ 1587  Auszugleichende Versorgungsanrechte 

… 
 

Kapitel 2 
Wertausgleich von Anwartschaften oder  

Aussichten auf eine Versorgung 
 
§ 1587a  Ausgleichsanspruch 

… 
 
§ 1587b  Übertragung und Begründung von 
Rentenanwartschaften durch das Familienge-
richt 

… 
 
§ 1587c  Beschränkung oder Wegfall des Aus-
gleichs 

… 
 
§ 1587d  Ruhen der Verpflichtung zur Begrün-
dung von Rentenanwartschaften 

… 
 
§ 1587e  Auskunftspflicht; Erlöschen des Aus-
gleichsanspruchs 

… 
 

Kapitel 3 
Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich 

 
§ 1587f  Voraussetzungen 

… 
 
§ 1587g  Anspruch auf Rentenzahlung 

… 
 
 
 

gemeinsames Eigentum der Ehegatten, es sei 
denn, das Alleineigentum eines Ehegatten 
steht fest. 

(3) Der Ehegatte, der sein Eigentum nach 
Absatz 1 überträgt, kann eine angemessene 
Ausgleichszahlung verlangen. 
 

(Buch 4  Familienrecht) 
(Abschnitt 1  Bürgerliche Ehe) 

(Titel 7  Scheidung der Ehe) 
 

Untertitel 3 
Versorgungsausgleich 

 
 
 
 
§ 1587  Verweis auf das Versorgungsaus-
gleichsgesetz 

Nach Maßgabe des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes findet zwischen den geschie-
denen Ehegatten ein Ausgleich von im In- oder 
Ausland bestehenden Anrechten statt, insbe-
sondere aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, aus anderen Regelsicherungssystemen 
wie der Beamtenversorgung oder der be-
rufsständischen Versorgung, aus der betriebli-
chen Altersversorgung oder aus der privaten 
Alters- und Invaliditätsvorsorge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1587h  Beschränkung oder Wegfall des Aus-
gleichsanspruchs 

… 
 
§ 1587i  Abtretung von Versorgungsansprü-
chen 

… 
 
§ 1587k  Anwendbare Vorschriften; Erlöschen 
des Ausgleichsanspruchs 

… 
 
§ 1587l  Anspruch auf Abfindung künftiger 
Ausgleichsansprüche 

… 
 
§ 1587m  Erlöschen des Abfindungsanspruchs 

… 
 
§ 1587n  Anrechnung auf Unterhaltsanspruch 

… 
 

Kapitel 4 
Parteivereinbarungen 

 
§ 1587o  Vereinbarungen über den Ausgleich 

… 
 

Kapitel 5 
Schutz des Versorgungsschuldners 

 
§ 1587p  Leistung an den bisherigen Berechtig-
ten 

… 
 
 
§ 1592  Vaterschaft 

Vater eines Kindes ist der Mann, 
1.-2. … 
c) dessen Vaterschaft nach § 1600d oder 

§ 640h Abs. 2 der Zivilprozessordnung ge-
richtlich festgestellt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1592  Vaterschaft 

Vater eines Kindes ist der Mann, 
1.-2. (unverändert) 
3. dessen Vaterschaft nach § 1600d oder 

§ 182 Abs. 1 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit gerichtlich festgestellt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1596  Anerkennung und Zustimmung bei feh-
lender oder beschränkter Geschäftsfähigkeit 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann nur selbst anerkennen. Die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters ist erforderlich. Für 
einen Geschäftsunfähigen kann der gesetzliche 
Vertreter mit Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts anerkennen. Für die Zustimmung der Mut-
ter gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 
 
 

(2)-(4) … 
 
§ 1600e  Zuständigkeit des Familiengerichts; 
Aktiv- und Passivlegitimation 

… 
 
§ 1615o  Einstweilige Verfügung 

… 
 
§ 1629a  Beschränkung der 
Minderjährigenhaftung 

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die die El-
tern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungs-
macht oder sonstige vertretungsberechtigte Per-
sonen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht durch 
Rechtsgeschäft oder eine sonstige Handlung mit 
Wirkung für das Kind begründet haben, oder die 
auf Grund eines während der Minderjährigkeit 
erfolgten Erwerbs von Todes wegen entstanden 
sind, beschränkt sich auf den Bestand des bei 
Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermögens 
des Kindes; dasselbe gilt für Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften, die der Minderjährige gemäß 
§§ 107, 108 oder § 111 mit Zustimmung seiner 
Eltern vorgenommen hat oder für Verbindlichkeiten 
aus Rechtsgeschäften, zu denen die Eltern die 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erhal-
ten haben. Beruft sich der volljährig Gewordene 
auf die Beschränkung der Haftung, so finden die 
für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften 
der §§ 1990, 1991 entsprechende Anwendung. 

(2)-(4) … 
 
§ 1631b  Mit Freiheitsentziehung verbundene 
Unterbringung 

Eine Unterbringung des Kindes, die mit Frei-
heitsentziehung verbunden ist, bedarf der Geneh-
migung des Familiengerichts. Die Unterbringung 
ist zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes, ins-
besondere zur Abwendung einer erheblichen 
Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und 
der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht 
durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbrin-

§ 1596  Anerkennung und Zustimmung bei feh-
lender oder beschränkter Geschäftsfähigkeit 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann nur selbst anerkennen. Die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters ist erforderlich. Für 
einen Geschäftsunfähigen kann der gesetzliche 
Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts 
anerkennen; ist der gesetzliche Vertreter ein Be-
treuer, ist die Genehmigung des Betreuungs-
gerichts erforderlich. Für die Zustimmung der 
Mutter gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1629a  Beschränkung der 
Minderjährigenhaftung 

(1) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die die El-
tern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungs-
macht oder sonstige vertretungsberechtigte Per-
sonen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht durch 
Rechtsgeschäft oder eine sonstige Handlung mit 
Wirkung für das Kind begründet haben, oder die 
auf Grund eines während der Minderjährigkeit 
erfolgten Erwerbs von Todes wegen entstanden 
sind, beschränkt sich auf den Bestand des bei 
Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermögens 
des Kindes; dasselbe gilt für Verbindlichkeiten aus 
Rechtsgeschäften, die der Minderjährige gemäß 
§§ 107, 108 oder § 111 mit Zustimmung seiner 
Eltern vorgenommen hat oder für Verbindlichkeiten 
aus Rechtsgeschäften, zu denen die Eltern die 
Genehmigung des Familiengerichts erhalten 
haben. Beruft sich der volljährig Gewordene auf 
die Beschränkung der Haftung, so finden die für 
die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der 
§§ 1990, 1991 entsprechende Anwendung. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 1631b  Mit Freiheitsentziehung verbundene 
Unterbringung 

Eine Unterbringung des Kindes, die mit Frei-
heitsentziehung verbunden ist, bedarf der Geneh-
migung des Familiengerichts. Die Unterbringung 
ist zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes, ins-
besondere zur Abwendung einer erheblichen 
Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und 
der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht 
durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden 
kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbrin-



 

 

    
 

gung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich 
nachzuholen. Das Gericht hat die Genehmigung 
zurückzunehmen, wenn das Wohl des Kindes die 
Unterbringung nicht mehr erfordert. 
 
§ 1684  Umgang des Kindes mit den Eltern 

(1)-(2) … 
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang 

des Umgangsrechts entscheiden und seine Aus-
übung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es 
kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfül-
lung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) … 

 
§ 1685  Umgang des Kindes mit anderen Be-
zugspersonen 

(1)-(2) … 
(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
 
§ 1696  Abänderung und Überprüfung gericht-
licher Anordnungen 

(1) Das Vormundschaftsgericht und das Fami-
liengericht haben ihre Anordnungen zu ändern, 
wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes 
nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist. 

(2) Maßnahmen nach den §§ 1666 bis 1667 
sind aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl 
des Kindes nicht mehr besteht. 

(3) Länger dauernde Maßnahmen nach den 
§§ 1666 bis 1667 hat das Gericht in angemesse-
nen Zeitabständen zu überprüfen. Sieht das Fami-
liengericht von Maßnahmen nach den §§ 1666 bis 
1667 ab, soll es seine Entscheidung in angemes-
senem Zeitabstand, in der Regel nach drei Mona-
ten, überprüfen. 
 

gung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich 
nachzuholen. 
 
 
 
§ 1684  Umgang des Kindes mit den Eltern 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang 

des Umgangsrechts entscheiden und seine Aus-
übung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es 
kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfül-
lung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. 
Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder 
wiederholt erheblich verletzt, kann das Fami-
liengericht auch eine Pflegschaft für die Durch-
führung des Umgangs anordnen (Umgangs-
pflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst 
das Recht, die Herausgabe des Kindes zur 
Durchführung des Umgangs zu verlangen und 
für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt 
zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. 
Für den Ersatz von Aufwendungen und die 
Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4) (unverändert) 
 
§ 1685  Umgang des Kindes mit anderen Be-
zugspersonen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine 

Umgangspflegschaft nach § 1684 Abs. 3 Satz 3 
bis 5 kann das Familiengericht nur anordnen, 
wenn die Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 
erfüllt sind. 
 
§ 1696  Abänderung gerichtlicher Entschei-
dungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche 

(1) Eine Entscheidung zum Sorge- oder Um-
gangsrecht oder ein gerichtlich gebilligter Ver-
gleich ist zu ändern, wenn dies aus triftigen, 
das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden 
Gründen angezeigt ist. § 1672 Abs. 2, § 1680 
Abs. 2 Satz 1 sowie § 1681 Abs. 1 und 2 bleiben 
unberührt. 

(2) Eine Maßnahme nach den §§ 1666 
bis 1667 oder einer anderen Vorschrift des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, die nur ergriffen 
werden darf, wenn dies zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl des 
Kindes erforderlich ist (kindesschutzrechtliche 
Maßnahme), ist aufzuheben, wenn eine Gefahr 
für das Wohl des Kindes nicht mehr besteht 



 

 

    
 

 
 
 
§ 1697  Anordnung von Vormundschaft oder 
Pflegschaft durch das Familiengericht 

Ist auf Grund einer Maßnahme des Familienge-
richts eine Vormundschaft oder Pflegschaft anzu-
ordnen, so kann das Familiengericht auch diese 
Anordnung treffen und den Vormund oder Pfleger 
auswählen. 
 
§ 1716  Wirkungen der Beistandschaft 

Durch die Beistandschaft wird die elterliche 
Sorge nicht eingeschränkt. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften über die Pflegschaft mit Ausnahme 
derjenigen über die Aufsicht des Vormundschafts-
gerichts und die Rechnungslegung sinngemäß; die 
§§ 1791, 1791c Abs. 3 sind nicht anzuwenden. 
 
§ 1746  Einwilligung des Kindes 

(1) Zur Annahme ist die Einwilligung des Kindes 
erforderlich. Für ein Kind, das geschäftsunfähig 
oder noch nicht 14 Jahre alt ist, kann nur sein ge-
setzlicher Vertreter die Einwilligung erteilen. Im 
Übrigen kann das Kind die Einwilligung nur selbst 
erteilen; es bedarf hierzu der Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters. Die Einwilligung bedarf bei 
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit des Anneh-
menden und des Kindes der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts; dies gilt nicht, wenn die 
Annahme deutschem Recht unterliegt. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet 
und ist es nicht geschäftsunfähig, so kann es die 
Einwilligung bis zum Wirksamwerden des Aus-
spruchs der Annahme gegenüber dem Vormund-
schaftsgericht widerrufen. Der Widerruf bedarf der 
öffentlichen Beurkundung. Eine Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters ist nicht erforderlich. 

(3) Verweigert der Vormund oder Pfleger die 
Einwilligung oder Zustimmung ohne triftigen 
Grund, so kann das Vormundschaftsgericht sie 
ersetzen; einer Erklärung nach Absatz 1 durch die 
Eltern bedarf es nicht, soweit diese nach den 
§§ 1747, 1750 unwiderruflich in die Annahme ein-
gewilligt haben oder ihre Einwilligung nach § 1748 
durch das Vormundschaftsgericht ersetzt worden 
ist. 
 
§ 1748  Ersetzung der Einwilligung eines El-
ternteils 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat auf Antrag 
des Kindes die Einwilligung eines Elternteils zu 
ersetzen, wenn dieser seine Pflichten gegenüber 
dem Kind anhaltend gröblich verletzt hat oder 
durch sein Verhalten gezeigt hat, dass ihm das 

oder die Erforderlichkeit der Maßnahme entfal-
len ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1716  Wirkungen der Beistandschaft 

Durch die Beistandschaft wird die elterliche 
Sorge nicht eingeschränkt. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften über die Pflegschaft mit Ausnahme 
derjenigen über die Aufsicht des Familiengerichts 
und die Rechnungslegung sinngemäß; die 
§§ 1791, 1791c Abs. 3 sind nicht anzuwenden. 
 
§ 1746  Einwilligung des Kindes 

(1) Zur Annahme ist die Einwilligung des Kindes 
erforderlich. Für ein Kind, das geschäftsunfähig 
oder noch nicht 14 Jahre alt ist, kann nur sein ge-
setzlicher Vertreter die Einwilligung erteilen. Im 
Übrigen kann das Kind die Einwilligung nur selbst 
erteilen; es bedarf hierzu der Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters. Die Einwilligung bedarf bei 
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit des Anneh-
menden und des Kindes der Genehmigung des 
Familiengerichts; dies gilt nicht, wenn die An-
nahme deutschem Recht unterliegt. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet 
und ist es nicht geschäftsunfähig, so kann es die 
Einwilligung bis zum Wirksamwerden des Aus-
spruchs der Annahme gegenüber dem Familien-
gericht widerrufen. Der Widerruf bedarf der öffent-
lichen Beurkundung. Eine Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters ist nicht erforderlich. 

(3) Verweigert der Vormund oder Pfleger die 
Einwilligung oder Zustimmung ohne triftigen 
Grund, so kann das Familiengericht sie ersetzen; 
einer Erklärung nach Absatz 1 durch die Eltern 
bedarf es nicht, soweit diese nach den 
§§ 1747, 1750 unwiderruflich in die Annahme ein-
gewilligt haben oder ihre Einwilligung nach § 1748 
durch das Familiengericht ersetzt worden ist. 
 
 
§ 1748  Ersetzung der Einwilligung eines El-
ternteils 

(1) Das Familiengericht hat auf Antrag des 
Kindes die Einwilligung eines Elternteils zu erset-
zen, wenn dieser seine Pflichten gegenüber dem 
Kind anhaltend gröblich verletzt hat oder durch 
sein Verhalten gezeigt hat, dass ihm das Kind 



 

 

    
 

Kind gleichgültig ist, und wenn das Unterbleiben 
der Annahme dem Kind zu unverhältnismäßigem 
Nachteil gereichen würde. Die Einwilligung kann 
auch ersetzt werden, wenn die Pflichtverletzung 
zwar nicht anhaltend, aber besonders schwer ist 
und das Kind voraussichtlich dauernd nicht mehr 
der Obhut des Elternteils anvertraut werden kann. 

(2)-(3) … 
(4) In den Fällen des § 1626a Abs. 2 hat das 

Vormundschaftsgericht die Einwilligung des Vaters 
zu ersetzen, wenn das Unterbleiben der Annahme 
dem Kind zu unverhältnismäßigem Nachteil gerei-
chen würde. 
 
§ 1749  Einwilligung des Ehegatten 

(1) Zur Annahme eines Kindes durch einen 
Ehegatten allein ist die Einwilligung des anderen 
Ehegatten erforderlich. Das Vormundschaftsge-
richt kann auf Antrag des Annehmenden die Ein-
willigung ersetzen. Die Einwilligung darf nicht er-
setzt werden, wenn berechtigte Interessen des 
anderen Ehegatten und der Familie der Annahme 
entgegenstehen. 

(2)-(3) … 
 
§ 1750  Einwilligungserklärung 

(1) Die Einwilligung nach §§ 1746, 1747 und 
1749 ist dem Vormundschaftsgericht gegenüber zu 
erklären. Die Erklärung bedarf der notariellen Be-
urkundung. Die Einwilligung wird in dem Zeitpunkt 
wirksam, in dem sie dem Vormundschaftsgericht 
zugeht. 

(2)-(4) … 
 
§ 1751  Wirkung der elterlichen Einwilligung, 
Verpflichtung zum Unterhalt 

(1) Mit der Einwilligung eines Elternteils in die 
Annahme ruht die elterliche Sorge dieses Eltern-
teils; die Befugnis zum persönlichen Umgang mit 
dem Kind darf nicht ausgeübt werden. Das Ju-
gendamt wird Vormund; dies gilt nicht, wenn der 
andere Elternteil die elterliche Sorge allein ausübt 
oder wenn bereits ein Vormund bestellt ist. Eine 
bestehende Pflegschaft bleibt unberührt. Das 
Vormundschaftsgericht hat dem Jugendamt unver-
züglich eine Bescheinigung über den Eintritt der 
Vormundschaft zu erteilen; § 1791 ist nicht anzu-
wenden. Für den Annehmenden gilt während der 
Zeit der Adoptionspflege § 1688 Abs. 1 und 3 ent-
sprechend. Hat die Mutter in die Annahme einge-
willigt, so bedarf ein Antrag des Vaters nach 
§ 1672 Abs. 1 nicht ihrer Zustimmung. 

(2)-(4) … 
 
 

gleichgültig ist, und wenn das Unterbleiben der 
Annahme dem Kind zu unverhältnismäßigem 
Nachteil gereichen würde. Die Einwilligung kann 
auch ersetzt werden, wenn die Pflichtverletzung 
zwar nicht anhaltend, aber besonders schwer ist 
und das Kind voraussichtlich dauernd nicht mehr 
der Obhut des Elternteils anvertraut werden kann. 

(2)-(3) (unverändert) 
(4) In den Fällen des § 1626a Abs. 2 hat das 

Familiengericht die Einwilligung des Vaters zu 
ersetzen, wenn das Unterbleiben der Annahme 
dem Kind zu unverhältnismäßigem Nachteil gerei-
chen würde. 
 
§ 1749  Einwilligung des Ehegatten 

(1) Zur Annahme eines Kindes durch einen 
Ehegatten allein ist die Einwilligung des anderen 
Ehegatten erforderlich. Das Familiengericht kann 
auf Antrag des Annehmenden die Einwilligung 
ersetzen. Die Einwilligung darf nicht ersetzt wer-
den, wenn berechtigte Interessen des anderen 
Ehegatten und der Familie der Annahme entge-
genstehen. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 1750  Einwilligungserklärung 

(1) Die Einwilligung nach §§ 1746, 1747 und 
1749 ist dem Familiengericht gegenüber zu erklä-
ren. Die Erklärung bedarf der notariellen Beurkun-
dung. Die Einwilligung wird in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in dem sie dem Familiengericht zugeht. 

 
(2)-(4) (unverändert) 

 
§ 1751  Wirkung der elterlichen Einwilligung, 
Verpflichtung zum Unterhalt 

(1) Mit der Einwilligung eines Elternteils in die 
Annahme ruht die elterliche Sorge dieses Eltern-
teils; die Befugnis zum persönlichen Umgang mit 
dem Kind darf nicht ausgeübt werden. Das Ju-
gendamt wird Vormund; dies gilt nicht, wenn der 
andere Elternteil die elterliche Sorge allein ausübt 
oder wenn bereits ein Vormund bestellt ist. Eine 
bestehende Pflegschaft bleibt unberührt. Für den 
Annehmenden gilt während der Zeit der Adopti-
onspflege § 1688 Abs. 1 und 3 entsprechend. Hat 
die Mutter in die Annahme eingewilligt, so bedarf 
ein Antrag des Vaters nach § 1672 Abs. 1 nicht 
ihrer Zustimmung. 

 
 
 
(2)-(4) (unverändert) 

 
 



 

 

    
 

§ 1752  Beschluss des Vormundschaftsge-
richts, Antrag 

(1) Die Annahme als Kind wird auf Antrag des 
Annehmenden vom Vormundschaftsgericht aus-
gesprochen. 

(2) … 
 
§ 1753  Annahme nach dem Tode 

(1) … 
(2) Nach dem Tode des Annehmenden ist der 

Ausspruch nur zulässig, wenn der Annehmende 
den Antrag beim Vormundschaftsgericht einge-
reicht oder bei oder nach der notariellen Beurkun-
dung des Antrags den Notar damit betraut hat, den 
Antrag einzureichen. 

(3) … 
 
§ 1757  Name des Kindes 

(1) … 
(2) Nimmt eine Ehepaar ein Kind an oder nimmt 

eine Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an 
und führen die Ehegatten keinen Ehenamen, so 
bestimmen sie den Geburtsnamen des Kindes vor 
dem Ausspruch der Annahme durch Erklärung 
gegenüber dem Vormundschaftsgericht; § 1617 
Abs. 1 gilt entsprechend. Hat das Kind das fünfte 
Lebensjahr vollendet, so ist die Bestimmung nur 
wirksam, wenn es sich der Bestimmung vor dem 
Ausspruch der Annahme durch Erklärung gegen-
über dem Vormundschaftsgericht anschließt; 
§ 1617c Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Änderung des Geburtsnamens erstreckt 
sich auf den Ehenamen des Kindes nur dann, 
wenn sich auch der Ehegatte der Namensände-
rung vor dem Ausspruch der Annahme durch Er-
klärung gegenüber dem Vormundschaftsgericht 
anschließt; die Erklärung muss öffentlich beglau-
bigt werden. 

(4) Das Vormundschaftsgericht kann auf Antrag 
des Annehmenden mit Einwilligung des Kindes mit 
dem Ausspruch der Annahme 

1.-2. … 
§ 1746 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3 erster Halbsatz ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
§ 1758  Offenbarungs- und Ausforschungsver-
bot 

(1) … 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn die nach 

§ 1747 erforderliche Einwilligung erteilt ist. Das 
Vormundschaftsgericht kann anordnen, dass die 
Wirkungen des Absatzes 1 eintreten, wenn ein 
Antrag auf Ersetzung der Einwilligung eines Eltern-
teils gestellt worden ist. 
 

§ 1752  Beschluss des Familiengerichts, Antrag 
 
(1) Die Annahme als Kind wird auf Antrag des 

Annehmenden vom Familiengericht ausgespro-
chen. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1753  Annahme nach dem Tode 

(1) (unverändert) 
(2) Nach dem Tode des Annehmenden ist der 

Ausspruch nur zulässig, wenn der Annehmende 
den Antrag beim Familiengericht eingereicht oder 
bei oder nach der notariellen Beurkundung des 
Antrags den Notar damit betraut hat, den Antrag 
einzureichen. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1757  Name des Kindes 

(1) (unverändert) 
(2) Nimmt eine Ehepaar ein Kind an oder nimmt 

eine Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an 
und führen die Ehegatten keinen Ehenamen, so 
bestimmen sie den Geburtsnamen des Kindes vor 
dem Ausspruch der Annahme durch Erklärung 
gegenüber dem Familiengericht; § 1617 Abs. 1 
gilt entsprechend. Hat das Kind das fünfte Lebens-
jahr vollendet, so ist die Bestimmung nur wirksam, 
wenn es sich der Bestimmung vor dem Ausspruch 
der Annahme durch Erklärung gegenüber dem 
Familiengericht anschließt; § 1617c Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(3) Die Änderung des Geburtsnamens erstreckt 
sich auf den Ehenamen des Kindes nur dann, 
wenn sich auch der Ehegatte der Namensände-
rung vor dem Ausspruch der Annahme durch Er-
klärung gegenüber dem Familiengericht an-
schließt; die Erklärung muss öffentlich beglaubigt 
werden. 

(4) Das Familiengericht kann auf Antrag des 
Annehmenden mit Einwilligung des Kindes mit 
dem Ausspruch der Annahme 

1.-2. (unverändert) 
§ 1746 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 3 erster Halbsatz ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
§ 1758  Offenbarungs- und Ausforschungsver-
bot 

(1) (unverändert) 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn die nach 

§ 1747 erforderliche Einwilligung erteilt ist. Das 
Familiengericht kann anordnen, dass die Wirkun-
gen des Absatzes 1 eintreten, wenn ein Antrag auf 
Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils gestellt 
worden ist. 
 



 

 

    
 

§ 1760  Aufhebung wegen fehlender Erklärun-
gen 

(1) Das Annahmeverhältnis kann auf Antrag 
vom Vormundschaftsgericht aufgehoben werden, 
wenn es ohne Antrag des Annehmenden, ohne die 
Einwilligung des Kindes oder ohne die erforderli-
che Einwilligung eines Elternteils begründet wor-
den ist. 

(2)-(5) … 
 
§ 1763  Aufhebung von Amts wegen 

(1) Während der Minderjährigkeit des Kindes 
kann das Vormundschaftsgericht das Annahme-
verhältnis von Amts wegen aufheben, wenn dies 
aus schwerwiegenden Gründen zum Wohl des 
Kindes erforderlich ist. 

(2) … 
 
§ 1764  Wirkung der Aufhebung 

(1) Die Aufhebung wirkt nur für die Zukunft. 
Hebt das Vormundschaftsgericht das Annahme-
verhältnis nach dem Tode des Annehmenden auf 
dessen Antrag oder nach dem Tode des Kindes 
auf dessen Antrag auf, so hat dies die gleiche Wir-
kung, wie wenn das Annahmeverhältnis vor dem 
Tode aufgehoben worden wäre. 

(2)-(3) … 
(4) Das Vormundschaftsgericht hat den leibli-

chen Eltern die elterliche Sorge zurückzuübertra-
gen, wenn und soweit dies dem Wohl des Kindes 
nicht widerspricht; andernfalls bestellt es einen 
Vormund oder Pfleger. 

(5) … 
 
§ 1765  Name des Kindes nach der Aufhebung 

(1) … 
(2) Auf Antrag des Kindes kann das Vormund-

schaftsgericht mit der Aufhebung anordnen, dass 
das Kind den Familiennamen behält, den es durch 
die Annahme erworben hat, wenn das Kind ein 
berechtigtes Interesse an der Führung dieses Na-
mens hat. § 1746 Abs. 1 Satz 2, 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Ist der durch die Annahme erworbene Name 
zum Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen 
geworden, so hat das Vormundschaftsgericht auf 
gemeinsamen Antrag der Ehegatten oder Lebens-
partner mit der Aufhebung anzuordnen, dass die 
Ehegatten oder Lebenspartner als Ehenamen oder 
Lebenspartnerschaftsnamen den Geburtsnamen 
führen, den das Kind vor der Annahme geführt hat. 
 
 
 
 

§ 1760  Aufhebung wegen fehlender Erklärun-
gen 

(1) Das Annahmeverhältnis kann auf Antrag 
vom Familiengericht aufgehoben werden, wenn 
es ohne Antrag des Annehmenden, ohne die Ein-
willigung des Kindes oder ohne die erforderliche 
Einwilligung eines Elternteils begründet worden ist. 

 
(2)-(5) (unverändert) 

 
§ 1763  Aufhebung von Amts wegen 

(1) Während der Minderjährigkeit des Kindes 
kann das Familiengericht das Annahmeverhältnis 
von Amts wegen aufheben, wenn dies aus 
schwerwiegenden Gründen zum Wohl des Kindes 
erforderlich ist. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1764  Wirkung der Aufhebung 

(1) Die Aufhebung wirkt nur für die Zukunft. 
Hebt das Familiengericht das Annahmeverhältnis 
nach dem Tode des Annehmenden auf dessen 
Antrag oder nach dem Tode des Kindes auf des-
sen Antrag auf, so hat dies die gleiche Wirkung, 
wie wenn das Annahmeverhältnis vor dem Tode 
aufgehoben worden wäre. 

(2)-(3) (unverändert) 
(4) Das Familiengericht hat den leiblichen El-

tern die elterliche Sorge zurückzuübertragen, wenn 
und soweit dies dem Wohl des Kindes nicht wider-
spricht; andernfalls bestellt es einen Vormund oder 
Pfleger. 

(5) (unverändert) 
 
§ 1765  Name des Kindes nach der Aufhebung 

(1) (unverändert) 
(2) Auf Antrag des Kindes kann das Familien-

gericht mit der Aufhebung anordnen, dass das 
Kind den Familiennamen behält, den es durch die 
Annahme erworben hat, wenn das Kind ein be-
rechtigtes Interesse an der Führung dieses Na-
mens hat. § 1746 Abs. 1 Satz 2, 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Ist der durch die Annahme erworbene Name 
zum Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen 
geworden, so hat das Familiengericht auf ge-
meinsamen Antrag der Ehegatten oder Lebens-
partner mit der Aufhebung anzuordnen, dass die 
Ehegatten oder Lebenspartner als Ehenamen oder 
Lebenspartnerschaftsnamen den Geburtsnamen 
führen, den das Kind vor der Annahme geführt hat. 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1768  Antrag 
(1) Die Annahme eines Volljährigen wird auf 

Antrag des Annehmenden und des Anzunehmen-
den vom Vormundschaftsgericht ausgesprochen. 
§§ 1742, 1744, 1745, 1746 Abs. 1, 2, § 1747 sind 
nicht anzuwenden. 

(2) … 
 
§ 1771  Aufhebung des Annahmeverhältnisses 

Das Vormundschaftsgericht kann das Annah-
meverhältnis, das zu einem Volljährigen begründet 
worden ist, auf Antrag des Annehmenden und des 
Angenommenen aufheben, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Im Übrigen kann das Annahmever-
hältnis nur in sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften des § 1760 Abs. 1 bis 5 aufgehoben wer-
den. An die Stelle der Einwilligung des Kindes tritt 
der Antrag des Anzunehmenden. 
 
§ 1772  Annahme mit den Wirkungen der 
Minderjährigenannahme 

(1) Das Vormundschaftsgericht kann beim Aus-
spruch der Annahme eines Volljährigen auf Antrag 
des Annehmenden und des Anzunehmenden be-
stimmen, dass sich die Wirkungen der Annahme 
nach den Vorschriften über die Annahme eines 
Minderjährigen oder eines verwandten Minderjäh-
rigen richten (§§ 1754 bis 1756), wenn 

a)-c) … 
d) der Anzunehmende in dem Zeitpunkt, in 

dem der Antrag auf Annahme bei dem Vor-
mundschaftsgericht eingereicht wird, noch 
nicht volljährig ist. 

Eine solche Bestimmung darf nicht getroffen wer-
den, wenn ihr überwiegende Interessen der Eltern 
des Anzunehmenden entgegenstehen. 

(2) … 
 
§ 1774  Anordnung von Amts wegen 

Das Vormundschaftsgericht hat die Vormund-
schaft von Amts wegen anzuordnen. Ist anzuneh-
men, dass ein Kind mit seiner Geburt eines Vor-
munds bedarf, so kann schon vor der Geburt des 
Kindes ein Vormund bestellt werden; die Bestel-
lung wird mit der Geburt des Kindes wirksam. 
 
§ 1775  Mehrere Vormünder 

Das Vormundschaftsgericht kann ein Ehepaar 
gemeinschaftlich zu Vormündern bestellen. Im 
Übrigen soll das Vormundschaftsgericht, sofern 
nicht besondere Gründe für die Bestellung mehre-
rer Vormünder vorliegen, für den Mündel und, 
wenn Geschwister zu bevormunden sind, für alle 
Mündel nur einen Vormund bestellen. 
 

§ 1768  Antrag 
(1) Die Annahme eines Volljährigen wird auf 

Antrag des Annehmenden und des Anzunehmen-
den vom Familiengericht ausgesprochen. 
§§ 1742, 1744, 1745, 1746 Abs. 1, 2, § 1747 sind 
nicht anzuwenden. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1771  Aufhebung des Annahmeverhältnisses 

Das Familiengericht kann das Annahmever-
hältnis, das zu einem Volljährigen begründet wor-
den ist, auf Antrag des Annehmenden und des 
Angenommenen aufheben, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Im Übrigen kann das Annahmever-
hältnis nur in sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften des § 1760 Abs. 1 bis 5 aufgehoben wer-
den. An die Stelle der Einwilligung des Kindes tritt 
der Antrag des Anzunehmenden. 
 
§ 1772  Annahme mit den Wirkungen der 
Minderjährigenannahme 

(1) Das Familiengericht kann beim Ausspruch 
der Annahme eines Volljährigen auf Antrag des 
Annehmenden und des Anzunehmenden bestim-
men, dass sich die Wirkungen der Annahme nach 
den Vorschriften über die Annahme eines Minder-
jährigen oder eines verwandten Minderjährigen 
richten (§§ 1754 bis 1756), wenn 

a)-c) (unverändert) 
e) der Anzunehmende in dem Zeitpunkt, in 

dem der Antrag auf Annahme bei dem Fa-
miliengericht eingereicht wird, noch nicht 
volljährig ist. 

Eine solche Bestimmung darf nicht getroffen wer-
den, wenn ihr überwiegende Interessen der Eltern 
des Anzunehmenden entgegenstehen. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1774  Anordnung von Amts wegen 

Das Familiengericht hat die Vormundschaft 
von Amts wegen anzuordnen. Ist anzunehmen, 
dass ein Kind mit seiner Geburt eines Vormunds 
bedarf, so kann schon vor der Geburt des Kindes 
ein Vormund bestellt werden; die Bestellung wird 
mit der Geburt des Kindes wirksam. 
 
§ 1775  Mehrere Vormünder 

Das Familiengericht kann ein Ehepaar ge-
meinschaftlich zu Vormündern bestellen. Im Übri-
gen soll das Familiengericht, sofern nicht beson-
dere Gründe für die Bestellung mehrerer Vormün-
der vorliegen, für den Mündel und, wenn Ge-
schwister zu bevormunden sind, für alle Mündel 
nur einen Vormund bestellen. 
 



 

 

    
 

§ 1778  Übergehen des benannten Vormunds 
(1) … 
(2) Ist der Berufene nur vorübergehend verhin-

dert, so hat ihn das Vormundschaftsgericht nach 
dem Wegfall des Hindernisses auf seinen Antrag 
anstelle des bisherigen Vormunds zum Vormund 
zu bestellen. 

(3)-(4) … 
 
§ 1779  Auswahl durch das Vormundschaftsge-
richt 

(1) Ist die Vormundschaft nicht einem nach 
§ 1776 Berufenen zu übertragen, so hat das Vor-
mundschaftsgericht nach Anhörung des Jugend-
amts den Vormund auszuwählen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht soll eine Person 
auswählen, die nach ihren persönlichen Verhält-
nissen und ihrer Vermögenslage sowie nach den 
sonstigen Umständen zur Führung der Vormund-
schaft geeignet ist. Bei der Auswahl unter mehre-
ren geeigneten Personen sind der mutmaßliche 
Wille der Eltern, die persönlichen Bindungen des 
Mündels, die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
mit dem Mündel sowie das religiöse Bekenntnis 
des Mündels zu berücksichtigen. 

(3) Das Vormundschaftsgericht soll bei der 
Auswahl des Vormunds Verwandte oder Ver-
schwägerte des Mündels hören, wenn dies ohne 
erhebliche Verzögerung und ohne unverhältnis-
mäßige Kosten geschehen kann. Die Verwandten 
und Verschwägerten können von dem Mündel 
Ersatz ihrer Auslagen verlangen; der Betrag der 
Auslagen wird von dem Vormundschaftsgericht 
festgesetzt. 
 
§ 1785  Übernahmepflicht 

Jeder Deutsche hat die Vormundschaft, für die 
er von dem Vormundschaftsgericht ausgewählt 
wird, zu übernehmen, sofern nicht seiner Bestel-
lung zum Vormund einer der in den §§ 1780 
bis 1784 bestimmten Gründe entgegensteht. 
 
§ 1786  Ablehnungsrecht 

(1) Die Übernahme der Vormundschaft kann 
ablehnen: 

1.-4. … 
5. wer wegen Entfernung seines Wohnsitzes 

von dem Sitz des Vormundschaftsgerichts 
die Vormundschaft nicht ohne besondere 
Belästigung führen kann, 

7.-8. … 
(2) Das Ablehnungsrecht erlischt, wenn es nicht 

vor der Bestellung bei dem Vormundschaftsgericht 
geltend gemacht wird. 
 

§ 1778  Übergehen des benannten Vormunds 
(1) (unverändert) 
(2) Ist der Berufene nur vorübergehend verhin-

dert, so hat ihn das Familiengericht nach dem 
Wegfall des Hindernisses auf seinen Antrag an-
stelle des bisherigen Vormunds zum Vormund zu 
bestellen. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 1779  Auswahl durch das Familiengericht 

 
(1) Ist die Vormundschaft nicht einem nach 

§ 1776 Berufenen zu übertragen, so hat das Fami-
liengericht nach Anhörung des Jugendamts den 
Vormund auszuwählen. 

(2) Das Familiengericht soll eine Person aus-
wählen, die nach ihren persönlichen Verhältnissen 
und ihrer Vermögenslage sowie nach den sonsti-
gen Umständen zur Führung der Vormundschaft 
geeignet ist. Bei der Auswahl unter mehreren ge-
eigneten Personen sind der mutmaßliche Wille der 
Eltern, die persönlichen Bindungen des Mündels, 
die Verwandtschaft oder Schwägerschaft mit dem 
Mündel sowie das religiöse Bekenntnis des Mün-
dels zu berücksichtigen. 

(3) Das Familiengericht soll bei der Auswahl 
des Vormunds Verwandte oder Verschwägerte des 
Mündels hören, wenn dies ohne erhebliche Verzö-
gerung und ohne unverhältnismäßige Kosten ge-
schehen kann. Die Verwandten und Verschwäger-
ten können von dem Mündel Ersatz ihrer Auslagen 
verlangen; der Betrag der Auslagen wird von dem 
Familiengericht festgesetzt. 
 
 
§ 1785  Übernahmepflicht 

Jeder Deutsche hat die Vormundschaft, für die 
er von dem Familiengericht ausgewählt wird, zu 
übernehmen, sofern nicht seiner Bestellung zum 
Vormund einer der in den §§ 1780 bis 1784 be-
stimmten Gründe entgegensteht. 
 
§ 1786  Ablehnungsrecht 

(1) Die Übernahme der Vormundschaft kann 
ablehnen: 

1.-4. (unverändert) 
5. wer wegen Entfernung seines Wohnsitzes 

von dem Sitz des Familiengerichts die 
Vormundschaft nicht ohne besondere Be-
lästigung führen kann, 

7.-8. (unverändert) 
(2) Das Ablehnungsrecht erlischt, wenn es nicht 

vor der Bestellung bei dem Familiengericht gel-
tend gemacht wird. 
 



 

 

    
 

§ 1787  Folgen der unbegründeten Ablehnung 
(1) … 
(2) Erklärt das Vormundschaftsgericht die Ab-

lehnung für unbegründet, so hat der Ablehnende, 
unbeschadet der ihm zustehenden Rechtsmittel, 
die Vormundschaft auf Erfordern des Vormund-
schaftsgerichts vorläufig zu übernehmen. 
 
§ 1788  Zwangsgeld 

(1) Das Vormundschaftsgericht kann den zum 
Vormund Ausgewählten durch Festsetzung von 
Zwangsgeld zur Übernahme der Vormundschaft 
anhalten. 

(2) … 
 
§ 1789  Bestellung durch das Vormundschafts-
gericht 

Der Vormund wird von dem Vormundschaftsge-
richt durch Verpflichtung zu treuer und gewissen-
hafter Führung der Vormundschaft bestellt. Die 
Verpflichtung soll mittels Handschlags an Eides 
Statt erfolgen. 
 
§ 1791a  Vereinsvormundschaft 

(1) … 
(2) Die Bestellung erfolgt durch schriftliche Ver-

fügung des Vormundschaftsgerichts; die §§ 1789, 
1791 sind nicht anzuwenden. 

(3) … 
(4) Will das Vormundschaftsgericht neben dem 

Verein einen Mitvormund oder will es einen Ge-
genvormund bestellen, so soll es vor der Entschei-
dung den Verein hören. 
 
§ 1791b  Bestellte Amtsvormundschaft des 
Jugendamts 

(1) … 
(2) Die Bestellung erfolgt durch schriftliche Ver-

fügung des Vormundschaftsgerichts; die §§ 1789, 
1791 sind nicht anzuwenden. 
 
§ 1791c  Gesetzliche Amtsvormundschaft des 
Jugendamts 

(1)-(2) … 
(3) Das Vormundschaftsgericht hat dem Ju-

gendamt unverzüglich eine Bescheinigung über 
den Eintritt der Vormundschaft zu erteilen; § 1791 
ist nicht anzuwenden. 
 
§ 1796  Entziehung der Vertretungsmacht 

(1) Das Vormundschaftsgericht kann dem Vor-
mund die Vertretung für einzelne Angelegenheiten 
oder für einen bestimmten Kreis von Angelegen-
heiten entziehen. 

(2) … 

§ 1787  Folgen der unbegründeten Ablehnung 
(1) (unverändert) 
(2) Erklärt das Familiengericht die Ablehnung 

für unbegründet, so hat der Ablehnende, unbe-
schadet der ihm zustehenden Rechtsmittel, die 
Vormundschaft auf Erfordern des Familienge-
richts  vorläufig zu übernehmen. 
 
§ 1788  Zwangsgeld 

(1) Das Familiengericht kann den zum Vor-
mund Ausgewählten durch Festsetzung von 
Zwangsgeld zur Übernahme der Vormundschaft 
anhalten. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1789  Bestellung durch das Familiengericht 

 
Der Vormund wird von dem Familiengericht 

durch Verpflichtung zu treuer und gewissenhafter 
Führung der Vormundschaft bestellt. Die Verpflich-
tung soll mittels Handschlags an Eides Statt erfol-
gen. 
 
§ 1791a  Vereinsvormundschaft 

(1) (unverändert) 
(2) Die Bestellung erfolgt durch Beschluss des 

Familiengerichts; die §§ 1789, 1791 sind nicht 
anzuwenden. 

(3) (unverändert) 
(4) Will das Familiengericht neben dem Verein 

einen Mitvormund oder will es einen Gegenvor-
mund bestellen, so soll es vor der Entscheidung 
den Verein hören. 
 
§ 1791b  Bestellte Amtsvormundschaft des 
Jugendamts 

(1) (unverändert) 
(2) Die Bestellung erfolgt durch Beschluss des 

Familiengerichts; die §§ 1789, 1791 sind nicht 
anzuwenden. 
 
§ 1791c  Gesetzliche Amtsvormundschaft des 
Jugendamts 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Das Familiengericht hat dem Jugendamt 

unverzüglich eine Bescheinigung über den Eintritt 
der Vormundschaft zu erteilen; § 1791 ist nicht 
anzuwenden. 
 
§ 1796  Entziehung der Vertretungsmacht 

(1) Das Familiengericht kann dem Vormund 
die Vertretung für einzelne Angelegenheiten oder 
für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten 
entziehen. 

(2) (unverändert) 



 

 

    
 

§ 1797  Mehrere Vormünder 
(1) Mehrere Vormünder führen die Vormund-

schaft gemeinschaftlich. Bei einer Meinungsver-
schiedenheit entscheidet das Vormundschaftsge-
richt, sofern nicht bei der Bestellung ein anderes 
bestimmt wird. 

(2) Das Vormundschaftsgericht kann die Füh-
rung der Vormundschaft unter mehrere Vormünder 
nach bestimmten Wirkungskreisen verteilen. In-
nerhalb des ihm überwiesenen Wirkungskreises 
führt jeder Vormund die Vormundschaft selbstän-
dig. 

(3) Bestimmungen, die der Vater oder die Mut-
ter für die Entscheidung von Meinungsverschie-
denheiten zwischen den von ihnen benannten 
Vormündern und für die Verteilung der Geschäfte 
unter diese nach Maßgabe des § 1777 getroffen 
hat, sind von dem Vormundschaftsgericht zu be-
folgen, sofern nicht ihre Befolgung das Interesse 
des Mündels gefährden würde. 
 
§ 1798  Meinungsverschiedenheiten 

Steht die Sorge für die Person und die Sorge 
für das Vermögen des Mündels verschiedenen 
Vormündern zu, so entscheidet bei einer Mei-
nungsverschiedenheit über die Vornahme einer 
sowohl die Person als das Vermögen des Mündels 
betreffenden Handlung das Vormundschaftsge-
richt. 
 
§ 1799  Pflichten und Rechte des Gegenvor-
munds 

(1) Der Gegenvormund hat darauf zu achten, 
dass der Vormund die Vormundschaft pflichtmäßig 
führt. Er hat dem Vormundschaftsgericht Pflicht-
widrigkeiten des Vormunds sowie jeden Fall un-
verzüglich anzuzeigen, in welchem das Vormund-
schaftsgericht zum Einschreiten berufen ist, insbe-
sondere den Tod des Vormunds oder den Eintritt 
eines anderen Umstands, infolge dessen das Amt 
des Vormunds endigt oder die Entlassung des 
Vormunds erforderlich wird. 

(2) … 
 
§ 1801  Religiöse Erziehung 

(1) Die Sorge für die religiöse Erziehung des 
Mündels kann dem Einzelvormund von dem Vor-
mundschaftsgericht entzogen werden, wenn der 
Vormund nicht dem Bekenntnis angehört, in dem 
der Mündel zu erziehen ist. 

(2) … 
 
 
 
 

§ 1797  Mehrere Vormünder 
(1) Mehrere Vormünder führen die Vormund-

schaft gemeinschaftlich. Bei einer Meinungsver-
schiedenheit entscheidet das Familiengericht, 
sofern nicht bei der Bestellung ein anderes be-
stimmt wird. 

(2) Das Familiengericht kann die Führung der 
Vormundschaft unter mehrere Vormünder nach 
bestimmten Wirkungskreisen verteilen. Innerhalb 
des ihm überwiesenen Wirkungskreises führt jeder 
Vormund die Vormundschaft selbständig. 

 
(3) Bestimmungen, die der Vater oder die Mut-

ter für die Entscheidung von Meinungsverschie-
denheiten zwischen den von ihnen benannten 
Vormündern und für die Verteilung der Geschäfte 
unter diese nach Maßgabe des § 1777 getroffen 
hat, sind von dem Familiengericht zu befolgen, 
sofern nicht ihre Befolgung das Interesse des 
Mündels gefährden würde. 
 
§ 1798  Meinungsverschiedenheiten 

Steht die Sorge für die Person und die Sorge 
für das Vermögen des Mündels verschiedenen 
Vormündern zu, so entscheidet bei einer Mei-
nungsverschiedenheit über die Vornahme einer 
sowohl die Person als das Vermögen des Mündels 
betreffenden Handlung das Familiengericht. 
 
 
§ 1799  Pflichten und Rechte des Gegenvor-
munds 

(1) Der Gegenvormund hat darauf zu achten, 
dass der Vormund die Vormundschaft pflichtmäßig 
führt. Er hat dem Familiengericht Pflichtwidrigkei-
ten des Vormunds sowie jeden Fall unverzüglich 
anzuzeigen, in welchem das Vormundschaftsge-
richt zum Einschreiten berufen ist, insbesondere 
den Tod des Vormunds oder den Eintritt eines 
anderen Umstands, infolge dessen das Amt des 
Vormunds endigt oder die Entlassung des Vor-
munds erforderlich wird. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1801  Religiöse Erziehung 

(1) Die Sorge für die religiöse Erziehung des 
Mündels kann dem Einzelvormund von dem Fami-
liengericht entzogen werden, wenn der Vormund 
nicht dem Bekenntnis angehört, in dem der Mündel 
zu erziehen ist. 

(2) (unverändert) 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1802  Vermögensverzeichnis 
(1) Der Vormund hat das Vermögen, das bei 

der Anordnung der Vormundschaft vorhanden ist 
oder später dem Mündel zufällt, zu verzeichnen 
und das Verzeichnis, nachdem er es mit der Versi-
cherung der Richtigkeit und Vollständigkeit verse-
hen hat, dem Vormundschaftsgericht einzureichen. 
Ist ein Gegenvormund vorhanden, so hat ihn der 
Vormund bei der Aufnahme des Verzeichnisses 
zuzuziehen; das Verzeichnis ist auch von dem 
Gegenvormund mit der Versicherung der Richtig-
keit und Vollständigkeit zu versehen. 

(2) … 
(3) Ist das eingereichte Verzeichnis ungenü-

gend, so kann das Vormundschaftsgericht anord-
nen, dass das Verzeichnis durch eine zuständige 
Behörde oder durch einen zuständigen Beamten 
oder Notar aufgenommen wird. 
 
§ 1803  Vermögensverwaltung bei Erbschaft 
oder Schenkung 

(1) … 
(2) Der Vormund darf mit Genehmigung des 

Vormundschaftsgerichts von den Anordnungen 
abweichen, wenn ihre Befolgung das Interesse des 
Mündels gefährden würde. 

(3) Zu einer Abweichung von den Anordnun-
gen, die ein Dritter bei einer Zuwendung unter 
Lebenden getroffen hat, ist, solange er lebt, seine 
Zustimmung erforderlich und genügend. Die Zu-
stimmung des Dritten kann durch das Vormund-
schaftsgericht ersetzt werden, wenn der Dritte zur 
Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande oder 
sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist. 
 
§ 1809  Anlegung mit Sperrvermerk 

Der Vormund soll Mündelgeld nach § 1807 
Abs. 1 Nr. 5 nur mit der Bestimmung anlegen, 
dass zur Erhebung des Geldes die Genehmigung 
des Gegenvormunds oder des Vormundschaftsge-
richts erforderlich ist. 
 
§ 1810  Mitwirkung von Gegenvormund oder 
Vormundschaftsgericht 

Der Vormund soll die in den §§ 1806, 1807 
vorgeschriebene Anlegung nur mit Genehmigung 
des Gegenvormunds bewirken; die Genehmigung 
des Gegenvormunds wird durch die Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts ersetzt. Ist ein Ge-
genvormund nicht vorhanden, so soll die Anlegung 
nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
erfolgen, sofern nicht die Vormundschaft von meh-
reren Vormündern gemeinschaftlich geführt wird. 
 
 

§ 1802  Vermögensverzeichnis 
(1) Der Vormund hat das Vermögen, das bei 

der Anordnung der Vormundschaft vorhanden ist 
oder später dem Mündel zufällt, zu verzeichnen 
und das Verzeichnis, nachdem er es mit der Versi-
cherung der Richtigkeit und Vollständigkeit verse-
hen hat, dem Familiengericht einzureichen. Ist 
ein Gegenvormund vorhanden, so hat ihn der 
Vormund bei der Aufnahme des Verzeichnisses 
zuzuziehen; das Verzeichnis ist auch von dem 
Gegenvormund mit der Versicherung der Richtig-
keit und Vollständigkeit zu versehen. 

(2) (unverändert) 
(3) Ist das eingereichte Verzeichnis ungenü-

gend, so kann das Familiengericht anordnen, 
dass das Verzeichnis durch eine zuständige Be-
hörde oder durch einen zuständigen Beamten oder 
Notar aufgenommen wird. 
 
§ 1803  Vermögensverwaltung bei Erbschaft 
oder Schenkung 

(1) (unverändert) 
(2) Der Vormund darf mit Genehmigung des 

Familiengerichts von den Anordnungen abwei-
chen, wenn ihre Befolgung das Interesse des 
Mündels gefährden würde. 

(3) Zu einer Abweichung von den Anordnun-
gen, die ein Dritter bei einer Zuwendung unter 
Lebenden getroffen hat, ist, solange er lebt, seine 
Zustimmung erforderlich und genügend. Die Zu-
stimmung des Dritten kann durch das Familienge-
richt ersetzt werden, wenn der Dritte zur Abgabe 
einer Erklärung dauernd außerstande oder sein 
Aufenthalt dauernd unbekannt ist. 
 
§ 1809  Anlegung mit Sperrvermerk 

Der Vormund soll Mündelgeld nach § 1807 
Abs. 1 Nr. 5 nur mit der Bestimmung anlegen, 
dass zur Erhebung des Geldes die Genehmigung 
des Gegenvormunds oder des Familiengerichts 
erforderlich ist. 
 
§ 1810  Mitwirkung von Gegenvormund oder 
Familiengericht 

Der Vormund soll die in den §§ 1806, 1807 
vorgeschriebene Anlegung nur mit Genehmigung 
des Gegenvormunds bewirken; die Genehmigung 
des Gegenvormunds wird durch die Genehmigung 
des Familiengerichts ersetzt. Ist ein Gegenvor-
mund nicht vorhanden, so soll die Anlegung nur 
mit Genehmigung des Familiengerichts erfolgen, 
sofern nicht die Vormundschaft von mehreren 
Vormündern gemeinschaftlich geführt wird. 
 
 



 

 

    
 

§ 1811  Andere Anlegung 
Das Vormundschaftsgericht kann dem Vor-

mund eine andere Anlegung als die in § 1807 vor-
geschriebene gestatten. Die Erlaubnis soll nur 
verweigert werden, wenn die beabsichtigte Art der 
Anlegung nach Lage des Falles den Grundsätzen 
einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung zuwi-
derlaufen würde. 
 
§ 1812  Verfügungen über Forderungen und 
Wertpapiere 

(1) Der Vormund kann über eine Forderung 
oder über ein anderes Recht, kraft dessen der 
Mündel eine Leistung verlangen kann, sowie über 
ein Wertpapier des Mündels nur mit Genehmigung 
des Gegenvormunds verfügen, sofern nicht nach 
den §§ 1819 bis 1822 die Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts erforderlich ist. Das Gleiche 
gilt von der Eingehung der Verpflichtung zu einer 
solchen Verfügung. 

(2) Die Genehmigung des Gegenvormunds wird 
durch die Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts ersetzt. 

(3) Ist ein Gegenvormund nicht vorhanden, so 
tritt an die Stelle der Genehmigung des Gegen-
vormunds die Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts, sofern nicht die Vormundschaft von meh-
reren Vormündern gemeinschaftlich geführt wird. 
 
§ 1813  Genehmigungsfreie Geschäfte 

(1) Der Vormund bedarf nicht der Genehmigung 
des Gegenvormunds zur Annahme einer geschul-
deten Leistung: 

1.-2. … 
3. wenn Geld zurückgezahlt wird, das der Vor-

mund angelegt hat, 
 

 
4.-5. … 
(2) … 

 
§ 1814  Hinterlegung von Inhaberpapieren 

Der Vormund hat die zu dem Vermögen des 
Mündels gehörenden Inhaberpapiere nebst den 
Erneuerungsscheinen bei einer Hinterlegungsstelle 
oder bei einem der in § 1807 Abs. 1 Nr. 5 genann-
ten Kreditinstitute mit der Bestimmung zu hinterle-
gen, dass die Herausgabe der Papiere nur mit 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ver-
langt werden kann. Die Hinterlegung von Inhaber-
papieren, die nach § 92 zu den verbrauchbaren 
Sachen gehören, sowie von Zins-, Renten- oder 
Gewinnanteilscheinen ist nicht erforderlich. Den 
Inhaberpapieren stehen Orderpapiere gleich, die 
mit Blankoindossament versehen sind. 

§ 1811  Andere Anlegung 
Das Familiengericht kann dem Vormund eine 

andere Anlegung als die in § 1807 vorgeschriebe-
ne gestatten. Die Erlaubnis soll nur verweigert 
werden, wenn die beabsichtigte Art der Anlegung 
nach Lage des Falles den Grundsätzen einer wirt-
schaftlichen Vermögensverwaltung zuwiderlaufen 
würde. 
 
§ 1812  Verfügungen über Forderungen und 
Wertpapiere 

(1) Der Vormund kann über eine Forderung 
oder über ein anderes Recht, kraft dessen der 
Mündel eine Leistung verlangen kann, sowie über 
ein Wertpapier des Mündels nur mit Genehmigung 
des Gegenvormunds verfügen, sofern nicht nach 
den §§ 1819 bis 1822 die Genehmigung des Fami-
liengerichts erforderlich ist. Das Gleiche gilt von 
der Eingehung der Verpflichtung zu einer solchen 
Verfügung. 

(2) Die Genehmigung des Gegenvormunds wird 
durch die Genehmigung des Familiengerichts 
ersetzt. 

(3) Ist ein Gegenvormund nicht vorhanden, so 
tritt an die Stelle der Genehmigung des Gegen-
vormunds die Genehmigung des Familienge-
richts, sofern nicht die Vormundschaft von mehre-
ren Vormündern gemeinschaftlich geführt wird. 
 
§ 1813  Genehmigungsfreie Geschäfte 

(1) Der Vormund bedarf nicht der Genehmigung 
des Gegenvormunds zur Annahme einer geschul-
deten Leistung: 

1.-2. (unverändert) 
3. wenn der Anspruch das Guthaben auf ei-

nem Giro- oder Kontokorrentkonto zum 
Gegenstand hat oder Geld zurückgezahlt 
wird, das der Vormund angelegt hat, 

4.-5. (unverändert) 
(2) (unverändert) 

 
§ 1814  Hinterlegung von Inhaberpapieren 

Der Vormund hat die zu dem Vermögen des 
Mündels gehörenden Inhaberpapiere nebst den 
Erneuerungsscheinen bei einer Hinterlegungsstelle 
oder bei einem der in § 1807 Abs. 1 Nr. 5 genann-
ten Kreditinstitute mit der Bestimmung zu hinterle-
gen, dass die Herausgabe der Papiere nur mit 
Genehmigung des Familiengerichts verlangt 
werden kann. Die Hinterlegung von Inhaberpapie-
ren, die nach § 92 zu den verbrauchbaren Sachen 
gehören, sowie von Zins-, Renten- oder Gewinn-
anteilscheinen ist nicht erforderlich. Den Inhaber-
papieren stehen Orderpapiere gleich, die mit 
Blankoindossament versehen sind. 



 

 

    
 

§ 1815  Umschreibung und Umwandlung von 
Inhaberpapieren 

(1) Der Vormund kann die Inhaberpapiere, statt 
sie nach § 1814 zu hinterlegen, auf den Namen 
des Mündels mit der Bestimmung umschreiben 
lassen, dass er über sie nur mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts verfügen kann. Sind die 
Papiere vom Bund oder einem Land ausgestellt, 
so kann er sie mit der gleichen Bestimmung in 
Schuldbuchforderungen gegen den Bund oder das 
Land umwandeln lassen. 

(2) Sind Inhaberpapiere zu hinterlegen, die in 
Schuldbuchforderungen gegen den Bund oder ein 
Land umgewandelt werden können, so kann das 
Vormundschaftsgericht anordnen, dass sie nach 
Absatz 1 in Schuldbuchforderungen umgewandelt 
werden. 
 
§ 1816  Sperrung von Buchforderungen 

Gehören Schuldbuchforderungen gegen den 
Bund oder ein Land bei der Anordnung der Vor-
mundschaft zu dem Vermögen des Mündels oder 
erwirbt der Mündel später solche Forderungen, so 
hat der Vormund in das Schuldbuch den Vermerk 
eintragen zu lassen, dass er über die Forderungen 
nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
verfügen kann. 
 
§ 1817  Befreiung 

(1) Das Vormundschaftsgericht kann den Vor-
mund auf dessen Antrag von den ihm nach den 
§§ 1806 bis 1816 obliegenden Verpflichtungen 
entbinden, soweit 

1.-2. … 
Die Voraussetzungen der Nummer 1 liegen im 
Regelfall vor, wenn der Wert des Vermögens ohne 
Berücksichtigung von Grundbesitz 6.000 Euro 
nicht übersteigt. 

(2) Das Vormundschaftsgericht kann aus be-
sonderen Gründen den Vormund von den ihm 
nach den §§ 1814, 1816 obliegenden Verpflichtun-
gen auch dann entbinden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vorliegen. 
 
§ 1818  Anordnung der Hinterlegung 

Das Vormundschaftsgericht kann aus besonde-
ren Gründen anordnen, dass der Vormund auch 
solche zu dem Vermögen des Mündels gehörende 
Wertpapiere, zu deren Hinterlegung er nach 
§ 1814 nicht verpflichtet ist, sowie Kostbarkeiten 
des Mündels in der im § 1814 bezeichneten Weise 
zu hinterlegen hat; auf Antrag des Vormunds kann 
die Hinterlegung von Zins-, Renten- und Gewinn-
anteilscheinen angeordnet werden, auch wenn ein 
besonderer Grund nicht vorliegt. 

§ 1815  Umschreibung und Umwandlung von 
Inhaberpapieren 

(1) Der Vormund kann die Inhaberpapiere, statt 
sie nach § 1814 zu hinterlegen, auf den Namen 
des Mündels mit der Bestimmung umschreiben 
lassen, dass er über sie nur mit Genehmigung des 
Familiengerichts verfügen kann. Sind die Papiere 
vom Bund oder einem Land ausgestellt, so kann er 
sie mit der gleichen Bestimmung in Schuldbuch-
forderungen gegen den Bund oder das Land um-
wandeln lassen. 

(2) Sind Inhaberpapiere zu hinterlegen, die in 
Schuldbuchforderungen gegen den Bund oder ein 
Land umgewandelt werden können, so kann das 
Familiengericht anordnen, dass sie nach Ab-
satz 1 in Schuldbuchforderungen umgewandelt 
werden. 
 
§ 1816  Sperrung von Buchforderungen 

Gehören Schuldbuchforderungen gegen den 
Bund oder ein Land bei der Anordnung der Vor-
mundschaft zu dem Vermögen des Mündels oder 
erwirbt der Mündel später solche Forderungen, so 
hat der Vormund in das Schuldbuch den Vermerk 
eintragen zu lassen, dass er über die Forderungen 
nur mit Genehmigung des Familiengerichts ver-
fügen kann. 
 
§ 1817  Befreiung 

(1) Das Familiengericht kann den Vormund 
auf dessen Antrag von den ihm nach den §§ 1806 
bis 1816 obliegenden Verpflichtungen entbinden, 
soweit 

1.-2. (unverändert) 
Die Voraussetzungen der Nummer 1 liegen im 
Regelfall vor, wenn der Wert des Vermögens ohne 
Berücksichtigung von Grundbesitz 6.000 Euro 
nicht übersteigt. 

(2) Das Familiengericht kann aus besonderen 
Gründen den Vormund von den ihm nach den 
§§ 1814, 1816 obliegenden Verpflichtungen auch 
dann entbinden, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Nr. 1 nicht vorliegen. 
 
§ 1818  Anordnung der Hinterlegung 

Das Familiengericht kann aus besonderen 
Gründen anordnen, dass der Vormund auch sol-
che zu dem Vermögen des Mündels gehörende 
Wertpapiere, zu deren Hinterlegung er nach 
§ 1814 nicht verpflichtet ist, sowie Kostbarkeiten 
des Mündels in der im § 1814 bezeichneten Weise 
zu hinterlegen hat; auf Antrag des Vormunds kann 
die Hinterlegung von Zins-, Renten- und Gewinn-
anteilscheinen angeordnet werden, auch wenn ein 
besonderer Grund nicht vorliegt. 



 

 

    
 

§ 1819  Genehmigung bei Hinterlegung 
Solange die nach § 1814 oder nach § 1818 hin-

terlegten Wertpapiere oder Kostbarkeiten nicht 
zurückgenommen sind, bedarf der Vormund zu 
einer Verfügung über sie und, wenn Hypotheken-, 
Grundschuld- oder Rentenschuldbriefe hinterlegt 
sind, zu einer Verfügung über die Hypothekenfor-
derung, die Grundschuld oder die Rentenschuld 
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 
Das Gleiche gilt von der Eingehung der Verpflich-
tung zu einer solchen Verfügung. 
 
§ 1820  Genehmigung nach Umschreibung und 
Umwandlung 

(1) Sind Inhaberpapiere nach § 1815 auf den 
Namen des Mündels umgeschrieben oder in 
Schuldbuchforderungen umgewandelt, so bedarf 
der Vormund auch zur Eingehung der Verpflich-
tung zu einer Verfügung über die sich aus der Um-
schreibung oder der Umwandlung ergebenden 
Stammforderungen der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts. 

(2) … 
 
§ 1821  Genehmigung für Geschäfte über 
Grundstücke, Schiffe oder Schiffsbauwerke 

(1) Der Vormund bedarf der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts: 

1.-5. … 
(2) … 

 
§ 1822  Genehmigung für sonstige Geschäfte 

Der Vormund bedarf der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts: 

1.-13. … 
 
§ 1823  Genehmigung bei einem Erwerbsge-
schäft des Mündels 

Der Vormund soll nicht ohne Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts ein neues Erwerbsge-
schäft im Namen des Mündels beginnen oder ein 
bestehendes Erwerbsgeschäft des Mündels auflö-
sen. 
 
§ 1824  Genehmigung für die Überlassung von 
Gegenständen an den Mündel 

Der Vormund kann Gegenstände, zu deren 
Veräußerung die Genehmigung des Gegenvor-
munds oder des Vormundschaftsgerichts erforder-
lich ist, dem Mündel nicht ohne diese Genehmi-
gung zur Erfüllung eines von diesem geschlosse-
nen Vertrags oder zu freier Verfügung überlassen. 
 
 
 

§ 1819  Genehmigung bei Hinterlegung 
Solange die nach § 1814 oder nach § 1818 hin-

terlegten Wertpapiere oder Kostbarkeiten nicht 
zurückgenommen sind, bedarf der Vormund zu 
einer Verfügung über sie und, wenn Hypotheken-, 
Grundschuld- oder Rentenschuldbriefe hinterlegt 
sind, zu einer Verfügung über die Hypothekenfor-
derung, die Grundschuld oder die Rentenschuld 
der Genehmigung des Familiengerichts. Das 
Gleiche gilt von der Eingehung der Verpflichtung 
zu einer solchen Verfügung. 
 
§ 1820  Genehmigung nach Umschreibung und 
Umwandlung 

(1) Sind Inhaberpapiere nach § 1815 auf den 
Namen des Mündels umgeschrieben oder in 
Schuldbuchforderungen umgewandelt, so bedarf 
der Vormund auch zur Eingehung der Verpflich-
tung zu einer Verfügung über die sich aus der Um-
schreibung oder der Umwandlung ergebenden 
Stammforderungen der Genehmigung des Fami-
liengerichts. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1821  Genehmigung für Geschäfte über 
Grundstücke, Schiffe oder Schiffsbauwerke 

(1) Der Vormund bedarf der Genehmigung des 
Familiengerichts: 

1.-5. (unverändert) 
(2) (unverändert) 

 
§ 1822  Genehmigung für sonstige Geschäfte 

Der Vormund bedarf der Genehmigung des 
Familiengerichts: 

1.-13. (unverändert) 
 
§ 1823  Genehmigung bei einem Erwerbsge-
schäft des Mündels 

Der Vormund soll nicht ohne Genehmigung des 
Familiengerichts ein neues Erwerbsgeschäft im 
Namen des Mündels beginnen oder ein bestehen-
des Erwerbsgeschäft des Mündels auflösen. 
 
 
§ 1824  Genehmigung für die Überlassung von 
Gegenständen an den Mündel 

Der Vormund kann Gegenstände, zu deren 
Veräußerung die Genehmigung des Gegenvor-
munds oder des Familiengerichts erforderlich ist, 
dem Mündel nicht ohne diese Genehmigung zur 
Erfüllung eines von diesem geschlossenen Ver-
trags oder zu freier Verfügung überlassen. 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1825  Allgemeine Ermächtigung 
(1) Das Vormundschaftsgericht kann dem Vor-

mund zu Rechtsgeschäften, zu denen nach § 1812 
die Genehmigung des Gegenvormunds erforder-
lich ist, sowie zu den im § 1822 Nr. 8 bis 10 be-
zeichneten Rechtsgeschäften eine allgemeine 
Ermächtigung erteilen. 

(2) … 
 
§ 1826  Anhörung des Gegenvormunds vor 
Erteilung der Genehmigung 

Das Vormundschaftsgericht soll vor der Ent-
scheidung über die zu einer Handlung des Vor-
munds erforderliche Genehmigung den Gegen-
vormund hören, sofern ein solcher vorhanden und 
die Anhörung tunlich ist. 
 
§ 1828  Erklärung der Genehmigung 

Das Vormundschaftsgericht kann die Genehmi-
gung zu einem Rechtsgeschäft nur dem Vormund 
gegenüber erklären. 
 
§ 1829  Nachträgliche Genehmigung 

(1) Schließt der Vormund einen Vertrag ohne 
die erforderliche Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts, so hängt die Wirksamkeit des 
Vertrags von der nachträglichen Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts ab. Die Genehmigung 
sowie deren Verweigerung wird dem anderen Teil 
gegenüber erst wirksam, wenn sie ihm durch den 
Vormund mitgeteilt wird. 

(2) Fordert der andere Teil den Vormund zur 
Mitteilung darüber auf, ob die Genehmigung erteilt 
sei, so kann die Mitteilung der Genehmigung nur 
bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Emp-
fang der Aufforderung erfolgen; erfolgt sie nicht, so 
gilt die Genehmigung als verweigert. 

(3) Ist der Mündel volljährig geworden, so tritt 
seine Genehmigung an die Stelle der Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts. 
 
§ 1830  Widerrufsrecht des Geschäftspartners 

Hat der Vormund dem anderen Teil gegenüber 
der Wahrheit zuwider die Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts behauptet, so ist der andere 
Teil bis zur Mitteilung der nachträglichen Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts zum Widerruf 
berechtigt, es sei denn, dass ihm das Fehlen der 
Genehmigung bei dem Abschluss des Vertrags 
bekannt war. 
 
 
 
 
 

§ 1825  Allgemeine Ermächtigung 
(1) Das Familiengericht kann dem Vormund 

zu Rechtsgeschäften, zu denen nach § 1812 die 
Genehmigung des Gegenvormunds erforderlich 
ist, sowie zu den im § 1822 Nr. 8 bis 10 bezeichne-
ten Rechtsgeschäften eine allgemeine Ermächti-
gung erteilen. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1826  Anhörung des Gegenvormunds vor 
Erteilung der Genehmigung 

Das Familiengericht soll vor der Entscheidung 
über die zu einer Handlung des Vormunds erfor-
derliche Genehmigung den Gegenvormund hören, 
sofern ein solcher vorhanden und die Anhörung 
tunlich ist. 
 
§ 1828  Erklärung der Genehmigung 

Das Familiengericht kann die Genehmigung 
zu einem Rechtsgeschäft nur dem Vormund ge-
genüber erklären. 
 
§ 1829  Nachträgliche Genehmigung 

(1) Schließt der Vormund einen Vertrag ohne 
die erforderliche Genehmigung des Familienge-
richts, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von 
der nachträglichen Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts ab. Die Genehmigung sowie deren 
Verweigerung wird dem anderen Teil gegenüber 
erst wirksam, wenn sie ihm durch den Vormund 
mitgeteilt wird. 

(2) Fordert der andere Teil den Vormund zur 
Mitteilung darüber auf, ob die Genehmigung erteilt 
sei, so kann die Mitteilung der Genehmigung nur 
bis zum Ablauf von vier Wochen nach dem Emp-
fang der Aufforderung erfolgen; erfolgt sie nicht, so 
gilt die Genehmigung als verweigert. 

(3) Ist der Mündel volljährig geworden, so tritt 
seine Genehmigung an die Stelle der Genehmi-
gung des Familiengerichts. 
 
§ 1830  Widerrufsrecht des Geschäftspartners 

Hat der Vormund dem anderen Teil gegenüber 
der Wahrheit zuwider die Genehmigung des Fami-
liengerichts behauptet, so ist der andere Teil bis 
zur Mitteilung der nachträglichen Genehmigung 
des Familiengerichts zum Widerruf berechtigt, es 
sei denn, dass ihm das Fehlen der Genehmigung 
bei dem Abschluss des Vertrags bekannt war. 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1831  Einseitiges Rechtsgeschäft ohne Ge-
nehmigung 

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Vor-
mund ohne die erforderliche Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts vornimmt, ist unwirksam. 
Nimmt der Vormund mit dieser Genehmigung ein 
solches Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber 
vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn 
der Vormund die Genehmigung nicht in schriftli-
cher Form vorlegt und der andere das Rechtsge-
schäft aus diesem Grunde unverzüglich zurück-
weist. 
 
§ 1832  Genehmigung des Gegenvormunds 

Soweit der Vormund zu einem Rechtsgeschäft 
der Genehmigung des Gegenvormunds bedarf, 
finden die Vorschriften der §§ 1828 bis 1831 ent-
sprechende Anwendung. 
 
 
 
 
§ 1835  Aufwendungsersatz 

(1) Macht der Vormund zum Zwecke der Füh-
rung der Vormundschaft Aufwendungen, so kann 
er nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften 
der §§ 669, 670 von dem Mündel Vorschuss oder 
Ersatz verlangen; für den Ersatz von Fahrtkosten 
gilt die in § 5 des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes für Sachverständige getroffene 
Regelung entsprechend. Das gleiche Recht steht 
dem Gegenvormund zu. Ersatzansprüche erlö-
schen, wenn sie nicht binnen 15 Monaten nach 
ihrer Entstehung gerichtlich geltend gemacht wer-
den; die Geltendmachung des Anspruchs beim 
Vormundschaftsgericht gilt dabei auch als Gel-
tendmachung gegenüber dem Mündel. 

(1a) Das Vormundschaftsgericht kann eine von 
Absatz 1 Satz 3 abweichende Frist von mindes-
tens zwei Monaten bestimmen. In der Fristbestim-
mung ist über die Folgen der Versäumung der Frist 
zu belehren. Die Frist kann auf Antrag vom Vor-
mundschaftsgericht verlängert werden. Der An-
spruch erlischt, soweit er nicht innerhalb der Frist 
beziffert wird. 

(2)-(5) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1831  Einseitiges Rechtsgeschäft ohne Ge-
nehmigung 

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Vor-
mund ohne die erforderliche Genehmigung des 
Familiengerichts vornimmt, ist unwirksam. Nimmt 
der Vormund mit dieser Genehmigung ein solches 
Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so 
ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Vor-
mund die Genehmigung nicht vorlegt und der an-
dere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde un-
verzüglich zurückweist. 
 
 
§ 1832  Genehmigung des Gegenvormunds 

Soweit der Vormund zu einem Rechtsgeschäft 
der Genehmigung des Gegenvormunds bedarf, 
finden die Vorschriften der §§ 1828 bis 1831 ent-
sprechende Anwendung; abweichend von § 1829 
Abs. 2 beträgt die Frist für die Mitteilung der 
Genehmigung des Gegenvormunds zwei Wo-
chen. 
 
§ 1835  Aufwendungsersatz 

(1) Macht der Vormund zum Zwecke der Füh-
rung der Vormundschaft Aufwendungen, so kann 
er nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften 
der §§ 669, 670 von dem Mündel Vorschuss oder 
Ersatz verlangen; für den Ersatz von Fahrtkosten 
gilt die in § 5 des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes für Sachverständige getroffene 
Regelung entsprechend. Das gleiche Recht steht 
dem Gegenvormund zu. Ersatzansprüche erlö-
schen, wenn sie nicht binnen 15 Monaten nach 
ihrer Entstehung gerichtlich geltend gemacht wer-
den; die Geltendmachung des Anspruchs beim 
Familiengericht gilt dabei auch als Geltendma-
chung gegenüber dem Mündel. 

(1a) Das Familiengericht kann eine von Ab-
satz 1 Satz 3 abweichende Frist von mindestens 
zwei Monaten bestimmen. In der Fristbestimmung 
ist über die Folgen der Versäumung der Frist zu 
belehren. Die Frist kann auf Antrag vom Familien-
gericht verlängert werden. Der Anspruch erlischt, 
soweit er nicht innerhalb der Frist beziffert wird. 
 

(2)-(5) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1835a  Aufwandsentschädigung 
(1)-(3) … 
(4) Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung 

erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten nach 
Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entsteht, 
geltend gemacht wird; die Geltendmachung des 
Anspruchs beim Vormundschaftsgericht gilt auch 
als Geltendmachung gegenüber dem Mündel. 

(5) … 
 

(Buch 4  Familienrecht) 
(Abschnitt 3  Vormundschaft, Rechtliche  

Betreuung, Pflegschaft) 
(Titel 1  Vormundschaft) 

 
Untertitel 3 

Fürsorge und Aufsicht des  
Vormundschaftsgerichts 

… 
 
 
§ 1837  Beratung und Aufsicht 

(1) Das Vormundschaftsgericht berät die Vor-
münder. Es wirkt dabei mit, sie in ihre Aufgaben 
einzuführen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht hat über die ge-
samte Tätigkeit des Vormunds und des Gegen-
vormunds die Aufsicht zu führen und gegen 
Pflichtwidrigkeiten durch geeignete Gebote und 
Verbote einzuschreiten. Es kann dem Vormund 
und dem Gegenvormund aufgeben, eine Versiche-
rung gegen Schäden, die sie dem Mündel zufügen 
können, einzugehen. 

(3) Das Vormundschaftsgericht kann den Vor-
mund und den Gegenvormund zur Befolgung sei-
ner Anordnungen durch Festsetzung von Zwangs-
geld anhalten. Gegen das Jugendamt oder einen 
Verein wird kein Zwangsgeld festgesetzt. 

(4) … 
 
§ 1839  Auskunftspflicht des Vormunds 

Der Vormund sowie der Gegenvormund hat 
dem Vormundschaftsgericht auf Verlangen jeder-
zeit über die Führung der Vormundschaft und über 
die persönlichen Verhältnisse des Mündels Aus-
kunft zu erteilen. 
 
§ 1840  Bericht und Rechnungslegung 

(1) Der Vormund hat über die persönlichen 
Verhältnisse des Mündels dem Vormundschaftsge-
richt mindestens einmal jährlich zu berichten. 

(2) Der Vormund hat über seine Vermögens-
verwaltung dem Vormundschaftsgericht Rechnung 
zu legen. 

 

§ 1835a  Aufwandsentschädigung 
(1)-(3) (unverändert) 
(4) Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung 

erlischt, wenn er nicht binnen drei Monaten nach 
Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entsteht, 
geltend gemacht wird; die Geltendmachung des 
Anspruchs beim Familiengericht gilt auch als 
Geltendmachung gegenüber dem Mündel. 

(5) (unverändert) 
 

(Buch 4  Familienrecht) 
(Abschnitt 3  Vormundschaft, Rechtliche  

Betreuung, Pflegschaft) 
(Titel 1  Vormundschaft) 

 
Untertitel 3 

Fürsorge und Aufsicht des  
Familiengerichts 

… 
 
 
§ 1837  Beratung und Aufsicht 

(1) Das Familiengericht berät die Vormünder. 
Es wirkt dabei mit, sie in ihre Aufgaben einzufüh-
ren. 

(2) Das Familiengericht hat über die gesamte 
Tätigkeit des Vormunds und des Gegenvormunds 
die Aufsicht zu führen und gegen Pflichtwidrigkei-
ten durch geeignete Gebote und Verbote einzu-
schreiten. Es kann dem Vormund und dem Ge-
genvormund aufgeben, eine Versicherung gegen 
Schäden, die sie dem Mündel zufügen können, 
einzugehen. 

(3) Das Familiengericht kann den Vormund 
und den Gegenvormund zur Befolgung seiner An-
ordnungen durch Festsetzung von Zwangsgeld 
anhalten. Gegen das Jugendamt oder einen Ver-
ein wird kein Zwangsgeld festgesetzt. 

(4) (unverändert) 
 
§ 1839  Auskunftspflicht des Vormunds 

Der Vormund sowie der Gegenvormund hat 
dem Familiengericht auf Verlangen jederzeit über 
die Führung der Vormundschaft und über die per-
sönlichen Verhältnisse des Mündels Auskunft zu 
erteilen. 
 
§ 1840  Bericht und Rechnungslegung 

(1) Der Vormund hat über die persönlichen 
Verhältnisse des Mündels dem Familiengericht 
mindestens einmal jährlich zu berichten. 

(2) Der Vormund hat über seine Vermögens-
verwaltung dem Familiengericht Rechnung zu 
legen. 

 



 

 

    
 

(3) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das 
Rechnungsjahr wird von dem Vormundschaftsge-
richt bestimmt. 

(4) Ist die Verwaltung von geringem Umfang, so 
kann das Vormundschaftsgericht, nachdem die 
Rechnung für das erste Jahr gelegt worden ist, 
anordnen, dass die Rechnung für längere, höchs-
tens dreijährige Zeitabschnitte zu legen ist. 
 
§ 1841  Inhalt der Rechnungslegung 

(1) … 
(2) Wird ein Erwerbsgeschäft mit kaufmänni-

scher Buchführung betrieben, so genügt als Rech-
nung ein aus den Büchern gezogener Jahresab-
schluss. Das Vormundschaftsgericht kann jedoch 
die Vorlegung der Bücher und sonstigen Belege 
verlangen. 
 
§ 1843  Prüfung durch das Vormundschaftsge-
richt 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat die Rech-
nung rechnungsmäßig und sachlich zu prüfen und, 
soweit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergän-
zung herbeizuführen. 

(2) … 
 
§ 1846  Einstweilige Maßregeln des Vormund-
schaftsgerichts 

Ist ein Vormund noch nicht bestellt oder ist der 
Vormund an der Erfüllung seiner Pflichten verhin-
dert, so hat das Vormundschaftsgericht die im 
Interesse des Betroffenen erforderlichen Maßre-
geln zu treffen. 
 
§ 1847  Anhörung von Angehörigen 

(1) Das Vormundschaftsgericht soll in wichtigen 
Angelegenheiten Verwandte oder Verschwägerte 
des Mündels hören, wenn dies ohne erhebliche 
Verzögerung und ohne unverhältnismäßige Kosten 
geschehen kann. § 1779 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(2) (weggefallen) 
 
§ 1851  Mitteilungspflichten 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat dem Ju-
gendamt die Anordnung der Vormundschaft unter 
Bezeichnung des Vormunds und des Gegenvor-
munds sowie einen Wechsel in der Person und die 
Beendigung der Vormundschaft mitzuteilen. 

(2)-(3) … 
 
§ 1852  Befreiung durch den Vater 

(1) … 
(2) Der Vater kann anordnen, dass der von ihm 

benannte Vormund bei der Anlegung von Geld den 

(3) Die Rechnung ist jährlich zu legen. Das 
Rechnungsjahr wird von dem Familiengericht 
bestimmt. 

(4) Ist die Verwaltung von geringem Umfang, so 
kann das Familiengericht, nachdem die Rech-
nung für das erste Jahr gelegt worden ist, anord-
nen, dass die Rechnung für längere, höchstens 
dreijährige Zeitabschnitte zu legen ist. 
 
§ 1841  Inhalt der Rechnungslegung 

(1) (unverändert) 
(2) Wird ein Erwerbsgeschäft mit kaufmänni-

scher Buchführung betrieben, so genügt als Rech-
nung ein aus den Büchern gezogener Jahresab-
schluss. Das Familiengericht kann jedoch die 
Vorlegung der Bücher und sonstigen Belege ver-
langen. 
 
§ 1843  Prüfung durch das Familiengericht 

 
(1) Das Familiengericht hat die Rechnung 

rechnungsmäßig und sachlich zu prüfen und, so-
weit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergänzung 
herbeizuführen. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1846  Einstweilige Maßregeln des Familienge-
richts 

Ist ein Vormund noch nicht bestellt oder ist der 
Vormund an der Erfüllung seiner Pflichten verhin-
dert, so hat das Familiengericht die im Interesse 
des Betroffenen erforderlichen Maßregeln zu tref-
fen. 
 
§ 1847  Anhörung der Angehörigen 

Das Familiengericht soll in wichtigen Angele-
genheiten Verwandte oder Verschwägerte des 
Mündels hören, wenn dies ohne erhebliche Verzö-
gerung und ohne unverhältnismäßige Kosten ge-
schehen kann. § 1779 Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
 
§ 1851  Mitteilungspflichten 

(1) Das Familiengericht hat dem Jugendamt 
die Anordnung der Vormundschaft unter Bezeich-
nung des Vormunds und des Gegenvormunds 
sowie einen Wechsel in der Person und die Been-
digung der Vormundschaft mitzuteilen. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 1852  Befreiung durch den Vater 

(1) (unverändert) 
(2) Der Vater kann anordnen, dass der von ihm 

benannte Vormund bei der Anlegung von Geld den 



 

 

    
 

in den §§ 1809, 1810 bestimmten Beschränkungen 
nicht unterliegen und zu den im § 1812 bezeichne-
ten Rechtsgeschäften der Genehmigung des Ge-
genvormunds oder des Vormundschaftsgerichts 
nicht bedürfen soll. Diese Anordnungen sind als 
getroffen anzusehen, wenn der Vater die Bestel-
lung eines Gegenvormunds ausgeschlossen hat. 
 
§ 1854  Befreiung von der Rechnungslegungs-
pflicht 

(1) … 
(2) Der Vormund hat in einem solchen Falle 

nach dem Ablauf von je zwei Jahren eine Über-
sicht über den Bestand des seiner Verwaltung 
unterliegenden Vermögens dem Vormundschafts-
gericht einzureichen. Das Vormundschaftsgericht 
kann anordnen, dass die Übersicht in längeren, 
höchstens fünfjährigen Zwischenräumen einzurei-
chen ist. 

(3) … 
 
§ 1857  Aufhebung der Befreiung durch das 
Vormundschaftsgericht 

Die Anordnungen des Vaters oder der Mutter 
können von dem Vormundschaftsgericht außer 
Kraft gesetzt werden, wenn ihre Befolgung das 
Interesse des Mündels gefährden würde. 
 
§ 1884  Verschollenheit und Todeserklärung 
des Mündels 

(1) Ist der Mündel verschollen, so endigt die 
Vormundschaft erst mit der Aufhebung durch das 
Vormundschaftsgericht. Das Vormundschaftsge-
richt hat die Vormundschaft aufzuheben, wenn ihm 
der Tod des Mündels bekannt wird. 

(2) … 
 
§ 1886  Entlassung des Einzelvormunds 

Das Vormundschaftsgericht hat den Einzelvor-
mund zu entlassen, wenn die Fortführung des 
Amts, insbesondere wegen pflichtwidrigen Verhal-
tens des Vormunds, das Interesse des Mündels 
gefährden würde oder wenn in der Person des 
Vormunds einer der im § 1781 bestimmten Gründe 
vorliegt. 
 
§ 1887  Entlassung des Jugendamts oder Ver-
eins 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat das Ju-
gendamt oder den Verein als Vormund zu entlas-
sen und einen anderen Vormund zu bestellen, 
wenn dies dem Wohl des Mündels dient und eine 
andere als Vormund geeignete Person vorhanden 
ist. 

(2) … 

in den §§ 1809, 1810 bestimmten Beschränkungen 
nicht unterliegen und zu den im § 1812 bezeichne-
ten Rechtsgeschäften der Genehmigung des Ge-
genvormunds oder des Familiengerichts nicht 
bedürfen soll. Diese Anordnungen sind als getrof-
fen anzusehen, wenn der Vater die Bestellung 
eines Gegenvormunds ausgeschlossen hat. 
 
§ 1854  Befreiung von der Rechnungslegungs-
pflicht 

(1) (unverändert) 
(2) Der Vormund hat in einem solchen Falle 

nach dem Ablauf von je zwei Jahren eine Über-
sicht über den Bestand des seiner Verwaltung 
unterliegenden Vermögens dem Familiengericht 
einzureichen. Das Familiengericht kann anord-
nen, dass die Übersicht in längeren, höchstens 
fünfjährigen Zwischenräumen einzureichen ist. 

 
(3) (unverändert) 

 
§ 1857  Aufhebung der Befreiung durch das 
Familiengericht 

Die Anordnungen des Vaters oder der Mutter 
können von dem Familiengericht außer Kraft 
gesetzt werden, wenn ihre Befolgung das Interes-
se des Mündels gefährden würde. 
 
§ 1884  Verschollenheit und Todeserklärung 
des Mündels 

(1) Ist der Mündel verschollen, so endigt die 
Vormundschaft erst mit der Aufhebung durch das 
Familiengericht. Das Familiengericht hat die 
Vormundschaft aufzuheben, wenn ihm der Tod 
des Mündels bekannt wird. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1886  Entlassung des Einzelvormunds 

Das Familiengericht hat den Einzelvormund 
zu entlassen, wenn die Fortführung des Amts, 
insbesondere wegen pflichtwidrigen Verhaltens 
des Vormunds, das Interesse des Mündels gefähr-
den würde oder wenn in der Person des Vormunds 
einer der im § 1781 bestimmten Gründe vorliegt. 
 
 
§ 1887  Entlassung des Jugendamts oder Ver-
eins 

(1) Das Familiengericht hat das Jugendamt 
oder den Verein als Vormund zu entlassen und 
einen anderen Vormund zu bestellen, wenn dies 
dem Wohl des Mündels dient und eine andere als 
Vormund geeignete Person vorhanden ist. 

 
(2) (unverändert) 



 

 

    
 

(3) Das Vormundschaftsgericht soll vor seiner 
Entscheidung auch das Jugendamt oder den Ver-
ein hören. 
 
§ 1888  Entlassung von Beamten und Religi-
onsdienern 

Ist ein Beamter oder ein Religionsdiener zum 
Vormund bestellt, so hat ihn das Vormundschafts-
gericht zu entlassen, wenn die Erlaubnis, die nach 
den Landesgesetzen zur Übernahme der Vor-
mundschaft oder zur Fortführung der vor dem Ein-
tritt in das Amts- oder Dienstverhältnis übernom-
menen Vormundschaft erforderlich ist, versagt 
oder zurückgenommen wird oder wenn die nach 
den Landesgesetzen zulässige Untersagung der 
Fortführung der Vormundschaft erfolgt. 
 
§ 1889  Entlassung auf eigenen Antrag 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat den Einzel-
vormund auf seinen Antrag zu entlassen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt; ein wichtiger Grund ist 
insbesondere der Eintritt eines Umstands, der den 
Vormund nach § 1786 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 berechti-
gen würde, die Übernahme der Vormundschaft 
abzulehnen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht hat das Ju-
gendamt oder den Verein als Vormund auf seinen 
Antrag zu entlassen, wenn eine andere als Vor-
mund geeignete Person vorhanden ist und das 
Wohl des Mündels dieser Maßnahme nicht entge-
gensteht. Ein Verein ist auf seinen Antrag ferner zu 
entlassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
 
§ 1890  Vermögensherausgabe und Rech-
nungslegung 

Der Vormund hat nach der Beendigung seines 
Amts dem Mündel das verwaltete Vermögen her-
auszugeben und über die Verwaltung Rechen-
schaft abzulegen. Soweit er dem Vormundschafts-
gericht Rechnung gelegt hat, genügt die Bezug-
nahme auf diese Rechnung. 
 
§ 1892  Rechnungsprüfung und -anerkennung 

(1) Der Vormund hat die Rechnung, nachdem 
er sie dem Gegenvormund vorgelegt hat, dem 
Vormundschaftsgericht einzureichen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht hat die Rech-
nung rechnungsmäßig und sachlich zu prüfen und 
deren Abnahme durch Verhandlung mit den Betei-
ligten unter Zuziehung des Gegenvormunds zu 
vermitteln. Soweit die Rechnung als richtig aner-
kannt wird, hat das Vormundschaftsgericht das 
Anerkenntnis zu beurkunden. 
 
 

(3) Das Familiengericht soll vor seiner Ent-
scheidung auch das Jugendamt oder den Verein 
hören. 
 
§ 1888  Entlassung von Beamten und Religi-
onsdienern 

Ist ein Beamter oder ein Religionsdiener zum 
Vormund bestellt, so hat ihn das Familiengericht 
zu entlassen, wenn die Erlaubnis, die nach den 
Landesgesetzen zur Übernahme der Vormund-
schaft oder zur Fortführung der vor dem Eintritt in 
das Amts- oder Dienstverhältnis übernommenen 
Vormundschaft erforderlich ist, versagt oder zu-
rückgenommen wird oder wenn die nach den Lan-
desgesetzen zulässige Untersagung der Fortfüh-
rung der Vormundschaft erfolgt. 
 
§ 1889  Entlassung auf eigenen Antrag 

(1) Das Familiengericht hat den Einzelvor-
mund auf seinen Antrag zu entlassen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt; ein wichtiger Grund ist 
insbesondere der Eintritt eines Umstands, der den 
Vormund nach § 1786 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 berechti-
gen würde, die Übernahme der Vormundschaft 
abzulehnen. 

(2) Das Familiengericht hat das Jugendamt 
oder den Verein als Vormund auf seinen Antrag zu 
entlassen, wenn eine andere als Vormund geeig-
nete Person vorhanden ist und das Wohl des 
Mündels dieser Maßnahme nicht entgegensteht. 
Ein Verein ist auf seinen Antrag ferner zu entlas-
sen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
 
§ 1890  Vermögensherausgabe und Rech-
nungslegung 

Der Vormund hat nach der Beendigung seines 
Amts dem Mündel das verwaltete Vermögen her-
auszugeben und über die Verwaltung Rechen-
schaft abzulegen. Soweit er dem Familiengericht 
Rechnung gelegt hat, genügt die Bezugnahme auf 
diese Rechnung. 
 
§ 1892  Rechnungsprüfung und -anerkennung 

(1) Der Vormund hat die Rechnung, nachdem 
er sie dem Gegenvormund vorgelegt hat, dem 
Familiengericht einzureichen. 

(2) Das Familiengericht hat die Rechnung 
rechnungsmäßig und sachlich zu prüfen und deren 
Abnahme durch Verhandlung mit den Beteiligten 
unter Zuziehung des Gegenvormunds zu vermit-
teln. Soweit die Rechnung als richtig anerkannt 
wird, hat das Familiengericht das Anerkenntnis 
zu beurkunden. 
 
 



 

 

    
 

§ 1893  Fortführung der Geschäfte nach Been-
digung der Vormundschaft, Rückgabe von Ur-
kunden 

(1) … 
(2) Der Vormund hat nach Beendigung seines 

Amts die Bestallung dem Vormundschaftsgericht 
zurückzugeben. In den Fällen der §§ 1791a, 1791b 
ist die schriftliche Verfügung des Vormundschafts-
gerichts, im Falle des § 1791c die Bescheinigung 
über den Eintritt der Vormundschaft zurückzuge-
ben. 
 
§ 1894  Anzeige bei Tod des Vormunds 

(1) Den Tod des Vormunds hat dessen Erbe 
dem Vormundschaftsgericht unverzüglich anzuzei-
gen. 

(2) … 
 
§ 1896  Voraussetzungen 

(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psy-
chischen Krankheit oder einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung seine Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so 
bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreu-
er. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger 
stellen. Soweit der Volljährige auf Grund einer 
körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten 
nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf 
Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei 
denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun 
kann. 

(1a)-(4) … 
 
§ 1897  Bestellung einer natürlichen Person 

(1) Zum Betreuer bestellt das Vormundschafts-
gericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in 
dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die 
Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu be-
sorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Um-
fang persönlich zu betreuen. 

(2)-(6) … 
(7) Wird eine Person unter den Voraussetzun-

gen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk 
des Vormundschaftsgerichts zum Betreuer bestellt, 
soll das Gericht zuvor die zuständige Behörde zur 
Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zweite Alternative des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes zu 
treffenden Feststellungen anhören. Die zuständige 
Behörde soll die Person auffordern, ein Führungs-
zeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerver-
zeichnis vorzulegen. 

(8) … 
 

§ 1893  Fortführung der Geschäfte nach Been-
digung der Vormundschaft, Rückgabe von Ur-
kunden 

(1) (unverändert) 
(2) Der Vormund hat nach Beendigung seines 

Amts die Bestallung dem Familiengericht zurück-
zugeben. In den Fällen der §§ 1791a, 1791b ist 
der Beschluss des Familiengerichts, im Falle 
des § 1791c die Bescheinigung über den Eintritt 
der Vormundschaft zurückzugeben. 
 
 
§ 1894  Anzeige bei Tod des Vormunds 

(1) Den Tod des Vormunds hat dessen Erbe 
dem Familiengericht unverzüglich anzuzeigen. 

 
(2) (unverändert) 

 
§ 1896  Voraussetzungen 

(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psy-
chischen Krankheit oder einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung seine Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so 
bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag 
oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Den 
Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. 
Soweit der Volljährige auf Grund einer körperlichen 
Behinderung seine Angelegenheiten nicht besor-
gen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des 
Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass 
dieser seinen Willen nicht kundtun kann. 

 
(1a)-(4) (unverändert) 

 
§ 1897  Bestellung einer natürlichen Person 

(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsge-
richt eine natürliche Person, die geeignet ist, in 
dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die 
Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu be-
sorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Um-
fang persönlich zu betreuen. 

(2)-(6) (unverändert) 
(7) Wird eine Person unter den Voraussetzun-

gen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk 
des Betreuungsgerichts zum Betreuer bestellt, 
soll das Gericht zuvor die zuständige Behörde zur 
Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zweite Alternative des 
Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes zu 
treffenden Feststellungen anhören. Die zuständige 
Behörde soll die Person auffordern, ein Führungs-
zeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerver-
zeichnis vorzulegen. 

(8) (unverändert) 
 



 

 

    
 

§ 1898  Übernahmepflicht 
(1) Der vom Vormundschaftsgericht Ausge-

wählte ist verpflichtet, die Betreuung zu überneh-
men, wenn er zur Betreuung geeignet ist und ihm 
die Übernahme unter Berücksichtigung seiner 
familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse 
zugemutet werden kann. 

(2) … 
 
§ 1899  Mehrere Betreuer 

(1) Das Vormundschaftsgericht kann mehrere 
Betreuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des 
Betreuten hierdurch besser besorgt werden kön-
nen. In diesem Fall bestimmt es, welcher Betreuer 
mit welchem Aufgabenkreis betraut wird. Mehrere 
Betreuer, die eine Vergütung erhalten, werden 
außer in den in den Absätzen 2 und 4 sowie 
§ 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1792 
geregelten Fällen nicht bestellt. 

(2)-(4) … 
 
§ 1900  Betreuung durch Verein oder Behörde 

(1) Kann der Volljährige durch eine oder mehre-
re natürliche Personen nicht hinreichend betreut 
werden, so bestellt das Vormundschaftsgericht 
einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreu-
er. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Ver-
eins. 

(2)-(5) … 
 
§ 1901  Umfang der Betreuung, Pflichten des 
Betreuers 

(1)-(4) … 
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, 

die eine Aufhebung der Betreuung ermöglichen, so 
hat er dies dem Vormundschaftsgericht mitzutei-
len. Gleiches gilt für Umstände, die eine Ein-
schränkung des Aufgabenkreises ermöglichen 
oder dessen Erweiterung, die Bestellung eines 
weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Ein-
willigungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1898  Übernahmepflicht 
(1) Der vom Betreuungsgericht Ausgewählte 

ist verpflichtet, die Betreuung zu übernehmen, 
wenn er zur Betreuung geeignet ist und ihm die 
Übernahme unter Berücksichtigung seiner familiä-
ren, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zuge-
mutet werden kann. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1899  Mehrere Betreuer 

(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Be-
treuer bestellen, wenn die Angelegenheiten des 
Betreuten hierdurch besser besorgt werden kön-
nen. In diesem Fall bestimmt es, welcher Betreuer 
mit welchem Aufgabenkreis betraut wird. Mehrere 
Betreuer, die eine Vergütung erhalten, werden 
außer in den in den Absätzen 2 und 4 sowie 
§ 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1792 
geregelten Fällen nicht bestellt. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 1900  Betreuung durch Verein oder Behörde 

(1) Kann der Volljährige durch eine oder mehre-
re natürliche Personen nicht hinreichend betreut 
werden, so bestellt das Betreuungsgericht einen 
anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer. Die 
Bestellung bedarf der Einwilligung des Vereins. 

 
(2)-(5) (unverändert) 

 
§ 1901  Umfang der Betreuung, Pflichten des 
Betreuers 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, 

die eine Aufhebung der Betreuung ermöglichen, so 
hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. 
Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschrän-
kung des Aufgabenkreises ermöglichen oder des-
sen Erweiterung, die Bestellung eines weiteren 
Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungs-
vorbehalts (§ 1903) erfordern. 
 
§ 1901a  Patientenverfügung 

(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger 
für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittel-
bar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt 
(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob 
diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- 
und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies 
der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Be-
treuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1901a  Schriftliche Betreuungswünsche, Vor-
sorgevollmacht 

Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für 
den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl 
des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung 
der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich 
an das Vormundschaftsgericht abzuliefern, nach-

Eine Patientenverfügung kann jederzeit form-
los widerrufen werden. 

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder 
treffen die Festlegungen einer Patientenverfü-
gung nicht auf die aktuelle Lebens- und Be-
handlungssituation zu, hat der Betreuer die 
Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen 
Willen des Betreuten festzustellen und auf die-
ser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine 
ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt 
oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere 
mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethi-
sche oder religiöse Überzeugungen und sons-
tige persönliche Wertvorstellungen des Betreu-
ten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig 
von Art und Stadium einer Erkrankung des 
Betreuten. 

(4) Niemand kann zur Errichtung einer Pati-
entenverfügung verpflichtet werden. Die Errich-
tung oder Vorlage einer Patientenverfügung 
darf nicht zur Bedingung eines Vertrags-
schlusses gemacht werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevoll-
mächtigte entsprechend. 
 
§ 1901b  Gespräch zur Feststellung des Patien-
tenwillens 

(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärzt-
liche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamt-
zustand und die Prognose des Patienten indi-
ziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese 
Maßnahme unter Berücksichtigung des Patien-
tenwillens als Grundlage für die nach § 1901a 
zu treffende Entscheidung. 

(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens 
nach § 1901a Absatz 1 oder der Behandlungs-
wünsche oder des mutmaßlichen Willens nach 
§ 1901a Absatz 2 soll nahen Angehörigen und 
sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, 
sofern dies ohne erhebliche Verzögerung mög-
lich ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevoll-
mächtigte entsprechend. 
 
§ 1901c  Schriftliche Betreuungswünsche, Vor-
sorgevollmacht 

Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für 
den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl 
des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung 
der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich 
an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem 



 

 

    
 

dem er von der Einleitung eines Verfahrens über 
die Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt 
hat. Ebenso hat der Besitzer das Vormundschafts-
gericht über Schriftstücke, in denen der Betroffene 
eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner 
Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrich-
ten. Das Vormundschaftsgericht kann die Vorlage 
einer Abschrift verlangen. 
 
§ 1903  Einwilligungsvorbehalt 

(1) Soweit dies zur Abwendung einer erhebli-
chen Gefahr für die Person oder das Vermögen 
des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Vor-
mundschaftsgericht an, dass der Betreute zu einer 
Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Be-
treuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwil-
ligungsvorbehalt). Die §§ 108 bis 113, 131 Abs. 2 
und § 210 gelten entsprechend. 

(2)-(4) … 
 
§ 1904  Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts bei ärztlichen Maßnahmen 

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Un-
tersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf 
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, 
wenn die begründete Gefahr besteht, dass der 
Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder 
einen schweren und länger dauernden gesundheit-
lichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung 
darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

er von der Einleitung eines Verfahrens über die 
Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. 
Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht 
über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine 
andere Person mit der Wahrnehmung seiner An-
gelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrichten. 
Das Betreuungsgericht kann die Vorlage einer 
Abschrift verlangen. 
 
§ 1903  Einwilligungsvorbehalt 

(1) Soweit dies zur Abwendung einer erhebli-
chen Gefahr für die Person oder das Vermögen 
des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Be-
treuungsgericht an, dass der Betreute zu einer 
Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Be-
treuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwil-
ligungsvorbehalt). Die §§ 108 bis 113, 131 Abs. 2 
und § 210 gelten entsprechend. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 1904  Genehmigung des Betreuungsgerichts 
bei ärztlichen Maßnahmen 

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Un-
tersuchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf 
der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn 
die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute 
auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen schwe-
ren und länger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleidet. Ohne die Genehmigung darf die 
Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf 
der Einwilligung des Betreuers in eine Unter-
suchung des Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen Eingriff be-
darf der Genehmigung des Betreuungsge-
richts, wenn die Maßnahme medizinisch ange-
zeigt ist und die begründete Gefahr besteht, 
dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens 
oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder 
einen schweren und länger dauernden ge-
sundheitlichen Schaden erleidet. 

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 
und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die 
Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwil-
ligung dem Willen des Betreuten entspricht. 

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 
und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen 
Betreuer und behandelndem Arzt Einverneh-
men darüber besteht, dass die Erteilung, die 
Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilli-
gung dem nach § 1901a festgestellten Willen 
des Betreuten entspricht. 

 



 

 

    
 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Einwilligung eines 
Bevollmächtigten. Sie ist nur wirksam, wenn die 
Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in Absatz 1 
Satz 1 genannten Maßnahmen ausdrücklich um-
fasst. 
 
 
 
§ 1905  Sterilisation 

(1) Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterili-
sation des Betreuten, in die dieser nicht einwilligen 
kann, so kann der Betreuer nur einwilligen, wenn 

1.-5. … 
Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen 
Gesundheitszustand der Schwangeren gilt auch 
die Gefahr eines schweren und nachhaltigen Lei-
des, das ihr drohen würde, weil vormundschaftsge-
richtliche Maßnahmen, die mit ihrer Trennung vom 
Kind verbunden wären (§§ 1666, 1666a), gegen 
sie ergriffen werden müssten. 

(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts. Die Sterilisation darf 
erst zwei Wochen nach Wirksamkeit der Geneh-
migung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation 
ist stets der Methode der Vorzug zu geben, die 
eine Refertilisierung zulässt. 
 
§ 1906  Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts bei der Unterbringung 

(1) … 
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung 

des Vormundschaftsgerichts zulässig. Ohne die 
Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die 
Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu be-
enden, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Er 
hat die Beendigung der Unterbringung dem Vor-
mundschaftsgericht anzuzeigen. 

(4)-(5) … 
 
§ 1907  Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts bei der Aufgabe der Mietwohnung 

(1) Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum, den der Betreute gemietet hat, bedarf 
der Betreuer der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts. Gleiches gilt für eine Willenserklä-
rung, die auf die Aufhebung eines solchen Miet-
verhältnisses gerichtet ist. 

(2) Treten andere Umstände ein, auf Grund de-
rer die Beendigung des Mietverhältnisses in Be-
tracht kommt, so hat der Betreuer dies dem Vor-
mundschaftsgericht unverzüglich mitzuteilen, wenn 
sein Aufgabenkreis das Mietverhältnis oder die 
Aufenthaltsbestimmung umfasst. Will der Betreuer 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen 
Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maß-
nahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder 
die Einwilligung widerrufen, wenn die Voll-
macht diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst 
und schriftlich erteilt ist. 
 
§ 1905  Sterilisation 

(1) Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterili-
sation des Betreuten, in die dieser nicht einwilligen 
kann, so kann der Betreuer nur einwilligen, wenn 

1.-5. (unverändert) 
Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen 
Gesundheitszustand der Schwangeren gilt auch 
die Gefahr eines schweren und nachhaltigen Lei-
des, das ihr drohen würde, weil betreuungsge-
richtliche Maßnahmen, die mit ihrer Trennung 
vom Kind verbunden wären (§§ 1666, 1666a), 
gegen sie ergriffen werden müssten. 

(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts. Die Sterilisation darf 
erst zwei Wochen nach Wirksamkeit der Geneh-
migung durchgeführt werden. Bei der Sterilisation 
ist stets der Methode der Vorzug zu geben, die 
eine Refertilisierung zulässt. 
 
§ 1906  Genehmigung des Betreuungsgerichts 
bei der Unterbringung 

(1) (unverändert) 
(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung 

des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Ge-
nehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die 
Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu be-
enden, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Er 
hat die Beendigung der Unterbringung dem Be-
treuungsgericht anzuzeigen. 

(4)-(5) (unverändert) 
 
§ 1907  Genehmigung des Betreuungsgerichts 
bei der Aufgabe der Mietwohnung 

(1) Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum, den der Betreute gemietet hat, bedarf 
der Betreuer der Genehmigung des Betreuungs-
gerichts. Gleiches gilt für eine Willenserklärung, 
die auf die Aufhebung eines solchen Mietverhält-
nisses gerichtet ist. 

(2) Treten andere Umstände ein, auf Grund de-
rer die Beendigung des Mietverhältnisses in Be-
tracht kommt, so hat der Betreuer dies dem Be-
treuungsgericht unverzüglich mitzuteilen, wenn 
sein Aufgabenkreis das Mietverhältnis oder die 
Aufenthaltsbestimmung umfasst. Will der Betreuer 



 

 

    
 

Wohnraum des Betreuten auf andere Weise als 
durch Kündigung oder Aufhebung eines Mietver-
hältnisses aufgeben, so hat er dies gleichfalls un-
verzüglich mitzuteilen. 

(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu 
einem anderen Vertrag, durch den der Betreute zu 
wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, 
bedarf der Betreuer der Genehmigung des Vor-
mundschaftsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis 
länger als vier Jahre dauern oder vom Betreuer 
Wohnraum vermietet werden soll. 
 
§ 1908  Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts 

Der Betreuer kann eine Ausstattung aus dem 
Vermögen des Betreuten nur mit Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts versprechen oder 
gewähren. 
 
§ 1908b  Entlassung des Betreuers 

(1) Das Vormundschaftsgericht hat den Betreu-
er zu entlassen, wenn seine Eignung, die Angele-
genheiten des Betreuten zu besorgen, nicht mehr 
gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund 
für die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt auch vor, wenn der Betreuer eine erforderli-
che Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt hat. Das 
Gericht soll den nach § 1897 Abs. 6 bestellten 
Betreuer entlassen, wenn der Betreute durch eine 
oder mehrere andere Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden kann. 

(2)-(3) … 
(4) Der Vereinsbetreuer ist auch zu entlassen, 

wenn der Verein dies beantragt. Ist die Entlassung 
nicht zum Wohl des Betreuten erforderlich, so 
kann das Vormundschaftsgericht statt dessen mit 
Einverständnis des Betreuers aussprechen, dass 
dieser die Betreuung künftig als Privatperson wei-
terführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behör-
denbetreuer entsprechend. 

(5) … 
 
§ 1908i  Entsprechend anwendbare Vorschrif-
ten 

(1) Im Übrigen sind auf die Betreuung § 1632 
Abs. 1 bis 3, §§ 1784, 1787 Abs. 1, § 1791a Abs. 3 
Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2, §§ 1792, 1795 
bis 1797 Abs. 1 Satz 2, §§ 1798, 1799, 1802, 
1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13, 
§§ 1823 bis 1826, 1828 bis 1836, 1836c bis 
1836e, 1837 Abs. 1 bis 3, §§ 1839 bis 1843, 1846, 
1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzuwen-
den. Durch Landesrecht kann bestimmt werden, 
dass Vorschriften, welche die Aufsicht des Vor-
mundschaftsgerichts in vermögensrechtlicher Hin-

Wohnraum des Betreuten auf andere Weise als 
durch Kündigung oder Aufhebung eines Mietver-
hältnisses aufgeben, so hat er dies gleichfalls un-
verzüglich mitzuteilen. 

(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu 
einem anderen Vertrag, durch den der Betreute zu 
wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, 
bedarf der Betreuer der Genehmigung des Be-
treuungsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis 
länger als vier Jahre dauern oder vom Betreuer 
Wohnraum vermietet werden soll. 
 
§ 1908  Genehmigung des Betreuungsgerichts 

 
Der Betreuer kann eine Ausstattung aus dem 

Vermögen des Betreuten nur mit Genehmigung 
des Betreuungsgerichts versprechen oder ge-
währen. 
 
§ 1908b  Entlassung des Betreuers 

(1) Das Betreuungsgericht hat den Betreuer 
zu entlassen, wenn seine Eignung, die Angele-
genheiten des Betreuten zu besorgen, nicht mehr 
gewährleistet ist oder ein anderer wichtiger Grund 
für die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt auch vor, wenn der Betreuer eine erforderli-
che Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt hat. Das 
Gericht soll den nach § 1897 Abs. 6 bestellten 
Betreuer entlassen, wenn der Betreute durch eine 
oder mehrere andere Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden kann. 

(2)-(3) (unverändert) 
(4) Der Vereinsbetreuer ist auch zu entlassen, 

wenn der Verein dies beantragt. Ist die Entlassung 
nicht zum Wohl des Betreuten erforderlich, so 
kann das Betreuungsgericht statt dessen mit 
Einverständnis des Betreuers aussprechen, dass 
dieser die Betreuung künftig als Privatperson wei-
terführt. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Behör-
denbetreuer entsprechend. 

(5) (unverändert) 
 
§ 1908i  Entsprechend anwendbare Vorschrif-
ten 

(1) Im Übrigen sind auf die Betreuung § 1632 
Abs. 1 bis 3, §§ 1784, 1787 Abs. 1, § 1791a Abs. 3 
Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2, §§ 1792, 1795 
bis 1797 Abs. 1 Satz 2, §§ 1798, 1799, 1802, 
1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13, 
§§ 1823 bis 1826, 1828 bis 1836, 1836c bis 
1836e, 1837 Abs. 1 bis 3, §§ 1839 bis 1843, 1846, 
1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzuwen-
den. Durch Landesrecht kann bestimmt werden, 
dass Vorschriften, welche die Aufsicht des Be-
treuungsgerichts in vermögensrechtlicher Hin-



 

 

    
 

sicht sowie beim Abschluss von Lehr- und Arbeits-
verträgen betreffen, gegenüber der zuständigen 
Behörde außer Anwendung bleiben. 

(2) § 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch 
kann der Betreuer in Vertretung des Betreuten 
Gelegenheitsgeschenke auch dann machen, wenn 
dies dem Wunsch des Betreuten entspricht und 
nach seinen Lebensverhältnissen üblich ist. 
§ 1857a ist auf die Betreuung durch den Vater, die 
Mutter, den Ehegatten, den Lebenspartner oder 
einen Abkömmling des Betreuten sowie auf den 
Vereinsbetreuer und den Behördenbetreuer sinn-
gemäß anzuwenden, soweit das Vormundschafts-
gericht nichts anderes anordnet. 
 
§ 1909  Ergänzungspflegschaft 

(1) … 
(2) Wird eine Pflegschaft erforderlich, so haben 

die Eltern oder der Vormund dies dem Vormund-
schaftsgericht unverzüglich anzuzeigen. 

(3) … 
 
§ 1915  Anwendung des Vormundschaftsrechts 

(1) Auf die Pflegschaft finden die für die Vor-
mundschaft geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung, soweit sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt. Abweichend von § 3 Abs. 1 bis 3 
des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes 
bestimmt sich die Höhe einer nach § 1836 Abs. 1 
zu bewilligenden Vergütung nach den für die Füh-
rung der Pflegschaftsgeschäfte nutzbaren Fach-
kenntnissen des Pflegers sowie nach dem Umfang 
und der Schwierigkeit der Pflegschaftsgeschäfte, 
sofern der Pflegling nicht mittellos ist. 

 
 
 
(2)-(3) … 

 
§ 1917  Ernennung des Ergänzungspflegers 
durch Erblasser und Dritte 

(1) … 
(2) Für den benannten Pfleger können durch 

letztwillige Verfügung oder bei der Zuwendung die 
in den §§ 1852 bis 1854 bezeichneten Befreiungen 
angeordnet werden. Das Vormundschaftsgericht 
kann die Anordnungen außer Kraft setzen, wenn 
sie das Interesse des Pfleglings gefährden. 

(3) Zu einer Abweichung von den Anordnungen 
des Zuwendenden ist, solange er lebt, seine Zu-
stimmung erforderlich und genügend. Ist er zur 
Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande oder 
ist sein Aufenthalt dauernd unbekannt, so kann 
das Vormundschaftsgericht die Zustimmung erset-
zen. 

sicht sowie beim Abschluss von Lehr- und Arbeits-
verträgen betreffen, gegenüber der zuständigen 
Behörde außer Anwendung bleiben. 

(2) § 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch 
kann der Betreuer in Vertretung des Betreuten 
Gelegenheitsgeschenke auch dann machen, wenn 
dies dem Wunsch des Betreuten entspricht und 
nach seinen Lebensverhältnissen üblich ist. 
§ 1857a ist auf die Betreuung durch den Vater, die 
Mutter, den Ehegatten, den Lebenspartner oder 
einen Abkömmling des Betreuten sowie auf den 
Vereinsbetreuer und den Behördenbetreuer sinn-
gemäß anzuwenden, soweit das Betreuungsge-
richt nichts anderes anordnet. 
 
§ 1909  Ergänzungspflegschaft 

(1) (unverändert) 
(2) Wird eine Pflegschaft erforderlich, so haben 

die Eltern oder der Vormund dies dem Familien-
gericht unverzüglich anzuzeigen. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1915  Anwendung des Vormundschaftsrechts 

(1) Auf die Pflegschaft finden die für die Vor-
mundschaft geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung, soweit sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt. Abweichend von § 3 Abs. 1 bis 3 
des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes 
bestimmt sich die Höhe einer nach § 1836 Abs. 1 
zu bewilligenden Vergütung nach den für die Füh-
rung der Pflegschaftsgeschäfte nutzbaren Fach-
kenntnissen des Pflegers sowie nach dem Umfang 
und der Schwierigkeit der Pflegschaftsgeschäfte, 
sofern der Pflegling nicht mittellos ist. An die Stel-
le des Familiengerichts tritt das Betreuungsge-
richt; dies gilt nicht bei der Pflegschaft für 
Minderjährige oder für eine Leibesfrucht. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 1917  Ernennung des Ergänzungspflegers 
durch Erblasser und Dritte 

(1) … 
(2) Für den benannten Pfleger können durch 

letztwillige Verfügung oder bei der Zuwendung die 
in den §§ 1852 bis 1854 bezeichneten Befreiungen 
angeordnet werden. Das Familiengericht kann 
die Anordnungen außer Kraft setzen, wenn sie das 
Interesse des Pfleglings gefährden. 

(3) Zu einer Abweichung von den Anordnungen 
des Zuwendenden ist, solange er lebt, seine Zu-
stimmung erforderlich und genügend. Ist er zur 
Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande oder 
ist sein Aufenthalt dauernd unbekannt, so kann 
das Familiengericht die Zustimmung ersetzen. 
 



 

 

    
 

§ 1919  Aufhebung der Pflegschaft bei Wegfall 
des Grundes 

Die Pflegschaft ist von dem Vormundschaftsge-
richt aufzuheben, wenn der Grund für die Anord-
nung der Pflegschaft weggefallen ist. 
 
§ 1921  Aufhebung der Abwesenheitspflegs-
chaft 

(1) Die Pflegschaft für einen Abwesenden ist 
von dem Vormundschaftsgericht aufzuheben, 
wenn der Abwesende an der Besorgung seiner 
Vermögensangelegenheiten nicht mehr verhindert 
ist. 

(2) Stirbt der Abwesende, so endigt die Pflegs-
chaft erst mit der Aufhebung durch das Vormund-
schaftsgericht. Das Vormundschaftsgericht hat die 
Pflegschaft aufzuheben, wenn ihm der Tod des 
Abwesenden bekannt wird. 

(3) … 
 
§ 1944  Ausschlagungsfrist 

(1) … 
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in wel-

chem der Erbe von dem Anfall und dem Grund der 
Berufung Kenntnis erlangt. Ist der Erbe durch Ver-
fügung von Todes wegen berufen, so beginnt die 
Frist nicht vor der Verkündung der Verfügung. Auf 
den Lauf der Frist finden die für die Verjährung 
geltenden Vorschriften der §§ 206, 210 entspre-
chende Anwendung. 

(3) … 
 
§ 1962  Zuständigkeit des Nachlassgerichts 

Für die Nachlasspflegschaft tritt an die Stelle 
des Vormundschaftsgerichts das Nachlassgericht. 
 
 
§ 1999  Mitteilung an das Vormundschaftsge-
richt 

Steht der Erbe unter elterlicher Sorge oder un-
ter Vormundschaft, so soll das Nachlassgericht 
dem Vormundschaftsgericht von der Bestimmung 
der Inventarfrist Mitteilung machen. Dies gilt auch, 
wenn die Nachlassangelegenheit in den Aufga-
benkreis eines Betreuers des Erben fällt. 
 
 
§ 2015  Einrede des Aufgebotsverfahrens 

(1) Hat der Erbe den Antrag auf Erlassung des 
Aufgebots der Nachlassgläubiger innerhalb eines 
Jahres nach der Annahme der Erbschaft gestellt 
und ist der Antrag zugelassen, so ist der Erbe be-
rechtigt, die Berichtigung einer Nachlassverbind-
lichkeit bis zur Beendigung des Aufgebotsverfah-
rens zu verweigern. 

§ 1919  Aufhebung der Pflegschaft bei Wegfall 
des Grundes 

Die Pflegschaft ist aufzuheben, wenn der Grund 
für die Anordnung der Pflegschaft weggefallen ist. 
 
 
§ 1921  Aufhebung der Abwesenheitspflegs-
chaft 

(1) Die Pflegschaft für einen Abwesenden ist 
aufzuheben, wenn der Abwesende an der Besor-
gung seiner Vermögensangelegenheiten nicht 
mehr verhindert ist. 

 
(2) Stirbt der Abwesende, so endigt die Pfleg-

schaft erst mit der Aufhebung durch das Be-
treuungsgericht. Das Betreuungsgericht hat die 
Pflegschaft aufzuheben, wenn ihm der Tod des 
Abwesenden bekannt wird. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1944  Ausschlagungsfrist 

(1) (unverändert) 
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem 

der Erbe von dem Anfall und dem Grund der Berufung 
Kenntnis erlangt. Ist der Erbe durch Verfügung von 
Todes wegen berufen, beginnt die Frist nicht vor Be-
kanntgabe der Verfügung von Todes wegen durch 
das Nachlassgericht. Auf den Lauf der Frist finden 
die für die Verjährung geltenden Vorschriften der 
§§ 206, 210 entsprechende Anwendung. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1962  Zuständigkeit des Nachlassgerichts 

Für die Nachlasspflegschaft tritt an die Stelle 
des Familiengerichts oder Betreuungsgerichts 
das Nachlassgericht. 
 
§ 1999  Mitteilung an das Gericht 

 
Steht der Erbe unter elterlicher Sorge oder un-

ter Vormundschaft, so soll das Nachlassgericht 
dem Familiengericht von der Bestimmung der 
Inventarfrist Mitteilung machen. Fällt die Nach-
lassangelegenheit in den Aufgabenkreis eines 
Betreuers des Erben, tritt an die Stelle des Fa-
miliengerichts das Betreuungsgericht. 
 
§ 2015  Einrede des Aufgebotsverfahrens 

(1) Hat der Erbe den Antrag auf Einleitung des 
Aufgebotsverfahrens der Nachlassgläubiger 
innerhalb eines Jahres nach der Annahme der 
Erbschaft gestellt und ist der Antrag zugelassen, 
so ist der Erbe berechtigt, die Berichtigung einer 
Nachlassverbindlichkeit bis zur Beendigung des 
Aufgebotsverfahrens zu verweigern. 



 

 

    
 

(2) Der Beendigung des Aufgebotsverfahrens 
steht es gleich, wenn der Erbe in dem 
Aufgebotstermin nicht erschienen ist und nicht 
binnen zwei Wochen die Bestimmung eines neuen 
Termins beantragt oder wenn er auch in dem neu-
en Termin nicht erscheint. 

(3) Wird das Ausschlussurteil erlassen oder der 
Antrag auf Erlassung des Urteils zurückgewiesen, 
so ist das Verfahren nicht vor dem Ablauf einer mit 
der Verkündung der Entscheidung beginnenden 
Frist von zwei Wochen und nicht vor der Erledi-
gung einer rechtzeitig eingelegten Beschwerde als 
beendigt anzusehen. 
 
§ 2045  Aufschub der Auseinandersetzung 

Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Ausei-
nandersetzung bis zur Beendigung des nach 
§ 1970 zulässigen Aufgebotsverfahrens oder bis 
zum Ablauf der in § 2061 bestimmten Anmel-
dungsfrist aufgeschoben wird. Ist das Aufgebot 
noch nicht beantragt oder die öffentliche Aufforde-
rung nach § 2061 noch nicht erlassen, so kann der 
Aufschub nur verlangt werden, wenn unverzüglich 
der Antrag gestellt oder die Aufforderung erlassen 
wird. 
 
§ 2227  Entlassung des Testamentsvollstre-
ckers 

(1) Das Nachlassgericht kann den Testaments-
vollstrecker auf Antrag eines der Beteiligten ent-
lassen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein sol-
cher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverlet-
zung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Ge-
schäftsführung. 

(2) Der Testamentsvollstrecker soll vor der Ent-
lassung, wenn tunlich, gehört werden. 
 
§ 2248  Verwahrung des eigenhändigen Testa-
ments 

Ein nach der Vorschrift des § 2247 errichtetes 
Testament ist auf Verlangen des Erblassers in 
besondere amtliche Verwahrung zu nehmen 
(§§ 73, 82a des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Dem Erblasser 
soll über das in Verwahrung genommene Testa-
ment ein Hinterlegungsschein erteilt werden. 
 
§ 2260  Eröffnung des Testaments durch das 
Nachlassgericht 

(1) Das Nachlassgericht hat, sobald es von dem 
Tode des Erblassers Kenntnis erlangt, zur Eröffnung 
eines in seiner Verwahrung befindlichen Testaments 
einen Termin zu bestimmen. Zu dem Termin sollen 
die gesetzlichen Erben des Erblassers und die sons-
tigen Beteiligten, soweit tunlich, geladen werden. 

(2) (weggefallen) 
 
 
 
 
 
(3) Wird der Ausschließungsbeschluss erlas-

sen oder der Antrag auf Erlassung des Aus-
schließungsbeschlusses zurückgewiesen, so ist 
das Aufgebotsverfahren erst dann als beendet 
anzusehen, wenn der Beschluss rechtskräftig 
ist. 
 
 
§ 2045  Aufschub der Auseinandersetzung 

Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Ausei-
nandersetzung bis zur Beendigung des nach 
§ 1970 zulässigen Aufgebotsverfahrens oder bis 
zum Ablauf der in § 2061 bestimmten Anmel-
dungsfrist aufgeschoben wird. Ist der Antrag auf 
Einleitung des Aufgebotsverfahrens noch nicht 
gestellt oder die öffentliche Aufforderung nach 
§ 2061 noch nicht erlassen, so kann der Aufschub 
nur verlangt werden, wenn unverzüglich der Antrag 
gestellt oder die Aufforderung erlassen wird. 
 
§ 2227  Entlassung des Testamentsvollstre-
ckers 

Das Nachlassgericht kann den Testamentsvoll-
strecker auf Antrag eines der Beteiligten entlassen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher 
Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung 
oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäfts-
führung. 
 
 
 
§ 2248  Verwahrung des eigenhändigen Testa-
ments 

Ein nach § 2247 errichtetes Testament ist auf 
Verlangen des Erblassers in besondere amtliche 
Verwahrung zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

(2) In dem Termin ist das Testament zu öffnen, 
den Beteiligten zu verkünden und ihnen auf Ver-
langen vorzulegen. Die Verkündung darf im Falle 
der Vorlegung unterbleiben. Die Verkündung un-
terbleibt ferner, wenn im Termin keiner der Betei-
ligten erscheint. 

(3) Über die Eröffnung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. War das Testament verschlossen, 
so ist in der Niederschrift festzustellen, ob der Ver-
schluss unversehrt war. 
 
§ 2261  Eröffnung durch ein anderes Gericht 

Hat ein anderes Gericht als das Nachlassge-
richt das Testament in amtlicher Verwahrung, so 
liegt dem anderen Gericht die Eröffnung des Tes-
taments ob. Das Testament ist nebst einer beglau-
bigten Abschrift der über die Eröffnung aufge-
nommenen Niederschrift dem Nachlassgericht zu 
übersenden; eine beglaubigte Abschrift des Tes-
taments ist zurückzubehalten. 
 
§ 2262  Benachrichtigung der Beteiligten durch 
das Nachlassgericht 

Das Nachlassgericht hat die Beteiligten, welche 
bei der Eröffnung des Testaments nicht zugegen 
gewesen sind, von dem sie betreffenden Inhalt des 
Testaments in Kenntnis zu setzen. 
 
§ 2263a  Eröffnungsfrist für Testamente 

Befindet sich ein Testament seit mehr als 30 
Jahren in amtlicher Verwahrung, so hat die ver-
wahrende Stelle von Amts wegen, soweit tunlich, 
Ermittlungen darüber anzustellen, ob der Erblasser 
noch lebt. Führen die Ermittlungen nicht zu der 
Feststellung des Fortlebens des Erblassers, so ist 
das Testament zu eröffnen. Die Vorschriften der 
§§ 2260 bis 2262 sind entsprechend anzuwenden. 
 
§ 2264  Einsichtnahme in das und Abschrift-
erteilung von dem eröffneten Testament 

Wer ein rechtliches Interesse glaubhaft macht, 
ist berechtigt, ein eröffnetes Testament einzuse-
hen sowie eine Abschrift des Testaments oder 
einzelner Teile zu fordern; die Abschrift ist auf 
Verlangen zu beglaubigen. 
 
§ 2273  Eröffnung 

(1) Bei der Eröffnung eines gemeinschaftlichen 
Testaments sind die Verfügungen des überleben-
den Ehegatten, soweit sie sich sondern lassen, 
weder zu verkünden noch sonst zur Kenntnis der 
Beteiligten zu bringen. 

(2) Von den Verfügungen des verstorbenen 
Ehegatten ist eine beglaubigte Abschrift anzuferti-
gen. Das Testament ist wieder zu verschließen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

und in die besondere amtliche Verwahrung zu-
rückzubringen. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 2 gelten 
nicht, wenn das Testament nur Anordnungen ent-
hält, die sich auf den Erbfall beziehen, der mit dem 
Tode des erstversterbenden Ehegatten eintritt, 
insbesondere wenn das Testament sich auf die 
Erklärung beschränkt, dass die Ehegatten sich 
gegenseitig zu Erben einsetzen. 
 
§ 2275  Voraussetzungen 

(1) … 
(2) Ein Ehegatte kann als Erblasser mit seinem 

Ehegatten einen Erbvertrag schließen, auch wenn 
er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Er be-
darf in diesem Falle der Zustimmung seines ge-
setzlichen Vertreters; ist der gesetzliche Vertreter 
ein Vormund, so ist auch die Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts erforderlich. 

(3) … 
 
§ 2282  Vertretung, Form der Anfechtung 

(1) … 
(2) Für einen geschäftsunfähigen Erblasser 

kann sein gesetzlicher Vertreter mit Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts den Erbvertrag an-
fechten. 

 
 
 
(3) … 

 
§ 2290  Aufhebung durch Vertrag 

(1)-(2) … 
(3) Steht der andere Teil unter Vormundschaft 

oder wird die Aufhebung vom Aufgabenkreis eines 
Betreuers erfasst, so ist die Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts erforderlich. Das Gleiche 
gilt, wenn er unter elterlicher Sorge steht, es sei 
denn, dass der Vertrag unter Ehegatten oder unter 
Verlobten, auch im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, geschlossen wird. 

 
 
(4) … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2275  Voraussetzungen 

(1) (unverändert) 
(2) Ein Ehegatte kann als Erblasser mit seinem 

Ehegatten einen Erbvertrag schließen, auch wenn 
er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. Er be-
darf in diesem Falle der Zustimmung seines ge-
setzlichen Vertreters; ist der gesetzliche Vertreter 
ein Vormund, so ist auch die Genehmigung des 
Familiengerichts erforderlich. 

(3) (unverändert) 
 
§ 2282  Vertretung, Form der Anfechtung 

(1) (aufgehoben) 
(2) Für einen geschäftsunfähigen Erblasser 

kann sein gesetzlicher Vertreter den Erbvertrag 
anfechten; steht der Erblasser unter elterlicher 
Sorge oder Vormundschaft, ist die Genehmi-
gung des Familiengerichts erforderlich, ist der 
gesetzliche Vertreter ein Betreuer, die des Be-
treuungsgerichts. 

(3) (aufgehoben) 
 
§ 2290  Aufhebung durch Vertrag 

(1)-(2) (aufgehoben) 
(3) Steht der andere Teil unter Vormundschaft, 

so ist die Genehmigung des Familiengerichts 
erforderlich. Das Gleiche gilt, wenn er unter elterli-
cher Sorge steht, es sei denn, dass der Vertrag 
unter Ehegatten oder unter Verlobten, auch im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, ge-
schlossen wird. Wird die Aufhebung vom Auf-
gabenkreis eines Betreuers erfasst, ist die Ge-
nehmigung des Betreuungsgerichts erforder-
lich. 

(4) (aufgehoben) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 2300  Eröffnung; Rücknahme aus der amtli-
chen oder notariellen Verwahrung 
 

(1) Die für die Eröffnung eines Testaments gel-
tenden Vorschriften der §§ 2259 bis 2263, 2273 
sind auf den Erbvertrag entsprechend anzuwen-
den, die Vorschriften des § 2273 Abs. 2, 3 jedoch 
nur dann, wenn sich der Erbvertrag in besonderer 
amtlicher Verwahrung befindet. 

(2) … 
 
§ 2300a  Eröffnungsfrist 

Befindet sich ein Erbvertrag seit mehr als 50 
Jahren in amtlicher Verwahrung, so ist § 2263a 
entsprechend anzuwenden. 
 
§ 2347  Persönliche Anforderungen, Vertretung 

(1) Zu dem Erbverzicht ist, wenn der Verzich-
tende unter Vormundschaft steht, die Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts erforderlich; 
steht er unter elterlicher Sorge, so gilt das Gleiche, 
sofern nicht der Vertrag unter Ehegatten oder un-
ter Verlobten geschlossen wird. Die Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts ist auch für den Ver-
zicht durch den Betreuer erforderlich. 

(2) Der Erblasser kann den Vertrag nur persön-
lich schließen; ist er in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt, so bedarf er nicht der Zustimmung sei-
nes gesetzlichen Vertreters. Ist der Erblasser ge-
schäftsunfähig, so kann der Vertrag durch den 
gesetzlichen Vertreter geschlossen werden; die 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ist in 
gleichem Umfang wie nach Absatz 1 erforderlich. 
 
 
§ 2360  Anhörung von Betroffenen 

(1) Ist ein Rechtsstreit über das Erbrecht an-
hängig, so soll vor der Erteilung des Erbscheins 
der Gegner des Antragstellers gehört werden. 

(2) Ist die Verfügung, auf der das Erbrecht be-
ruht, nicht in einer dem Nachlassgericht vorliegen-
den öffentlichen Urkunde enthalten, so soll vor der 
Erteilung des Erbscheins derjenige über die Gül-
tigkeit der Verfügung gehört werden, welcher im 
Falle der Unwirksamkeit der Verfügung Erbe sein 
würde. 

(3) Die Anhörung ist nicht erforderlich, wenn sie 
untunlich ist. 
 
§ 2368  Testamentsvollstreckerzeugnis 

(1) Einem Testamentsvollstrecker hat das 
Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die 
Ernennung zu erteilen. Ist der Testamentsvollstre-
cker in der Verwaltung des Nachlasses beschränkt 
oder hat der Erblasser angeordnet, dass der Tes-

§ 2300  Anwendung der §§ 2259 und 2263; 
Rücknahme aus der amtlichen oder notariellen 
Verwahrung 

(1) Die §§ 2259 und 2263 sind auf den Erbver-
trag entsprechend anzuwenden. 

 
 
 
 
(2) (aufgehoben) 

 
 
 
 
 
 
§ 2347  Persönliche Anforderungen, Vertretung 

(1) Zu dem Erbverzicht ist, wenn der Verzich-
tende unter Vormundschaft steht, die Genehmi-
gung des Familiengerichts erforderlich; steht er 
unter elterlicher Sorge, so gilt das Gleiche, sofern 
nicht der Vertrag unter Ehegatten oder unter Ver-
lobten geschlossen wird. Für den Verzicht durch 
den Betreuer ist die Genehmigung des Be-
treuungsgerichts erforderlich. 

(2) Der Erblasser kann den Vertrag nur persön-
lich schließen; ist er in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt, so bedarf er nicht der Zustimmung sei-
nes gesetzlichen Vertreters. Ist der Erblasser ge-
schäftsunfähig, so kann der Vertrag durch den 
gesetzlichen Vertreter geschlossen werden; die 
Genehmigung des Familiengerichts oder Be-
treuungsgerichts ist in gleichem Umfang wie 
nach Absatz 1 erforderlich. 
 
§ 2360  Anhörung von Betroffenen 

(1) Ist ein Rechtsstreit über das Erbrecht an-
hängig, so soll vor der Erteilung des Erbscheins 
der Gegner des Antragstellers gehört werden. 

(2) Ist die Verfügung, auf der das Erbrecht be-
ruht, nicht in einer dem Nachlassgericht vorliegen-
den öffentlichen Urkunde enthalten, so soll vor der 
Erteilung des Erbscheins derjenige über die Gül-
tigkeit der Verfügung gehört werden, welcher im 
Falle der Unwirksamkeit der Verfügung Erbe sein 
würde. 

(3) Die Anhörung ist nicht erforderlich, wenn sie 
untunlich ist. 
 
§ 2368  Testamentsvollstreckerzeugnis 

(1) Einem Testamentsvollstrecker hat das 
Nachlassgericht auf Antrag ein Zeugnis über die 
Ernennung zu erteilen. Ist der Testamentsvollstre-
cker in der Verwaltung des Nachlasses beschränkt 
oder hat der Erblasser angeordnet, dass der Tes-



 

 

    
 

tamentsvollstrecker in der Eingehung von Verbind-
lichkeiten für den Nachlass nicht beschränkt sein 
soll, so ist dies in dem Zeugnis anzugeben. 

(2) Ist die Ernennung nicht in einer dem Nach-
lassgericht vorliegenden öffentlichen Urkunde ent-
halten, so soll vor der Erteilung des Zeugnisses 
der Erbe wenn tunlich über die Gültigkeit der Er-
nennung gehört werden. 

(3) Die Vorschriften über den Erbschein finden 
auf das Zeugnis entsprechende Anwendung; mit 
der Beendigung des Amts des Testamentsvollstre-
ckers wird das Zeugnis kraftlos. 
 
§ 2369  Gegenständlich beschränkter Erb-
schein 

(1) Gehören zu einer Erbschaft, für die es an 
einem zur Erteilung des Erbscheins zuständigen 
deutschen Nachlassgericht fehlt, Gegenstände, die 
sich im Inland befinden, so kann die Erteilung ei-
nes Erbscheins für diese Gegenstände verlangt 
werden. 

(2) Ein Gegenstand, für den von einer deut-
schen Behörde ein zur Eintragung des Berechtig-
ten bestimmtes Buch oder Register geführt wird, 
gilt als im Inland befindlich. Ein Anspruch gilt als im 
Inland befindlich, wenn für die Klage ein deutsches 
Gericht zuständig ist. 
 

tamentsvollstrecker in der Eingehung von Verbind-
lichkeiten für den Nachlass nicht beschränkt sein 
soll, so ist dies in dem Zeugnis anzugeben. 

(2) (weggefallen) 
 
 
 
 
(3) Die Vorschriften über den Erbschein finden 

auf das Zeugnis entsprechende Anwendung; mit 
der Beendigung des Amts des Testamentsvollstre-
ckers wird das Zeugnis kraftlos. 
 
§ 2369  Gegenständlich beschränkter Erb-
schein 

(1) Gehören zu einer Erbschaft auch Gegen-
stände, die sich im Ausland befinden, kann der 
Antrag auf Erteilung eines Erbscheins auf die 
im Inland befindlichen Gegenstände be-
schränkt werden. 

 
(2) Ein Gegenstand, für den von einer deut-

schen Behörde ein zur Eintragung des Berechtig-
ten bestimmtes Buch oder Register geführt wird, 
gilt als im Inland befindlich. Ein Anspruch gilt als im 
Inland befindlich, wenn für die Klage ein deutsches 
Gericht zuständig ist. 
 

 
 


